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1editorial

Das neue Jahr ist gekommen, die Pandemie geblieben, die Lager auf den griechischen 

Inseln, die Abschiebungen (zuletzt nach Georgien), der verhärtete Kanzler ...es war auch 

nichts Anderes zu erwarten. 

Was definitiv neu ist seit 1. Jänner 2021, ist die Rechtsberatung der BBU. Wie es da-

zu gekommen ist, welche Giftzähne gezogen werden konnten und dass es trotzdem 

noch genug Kritikpunkte gibt, darüber berichten wir ausführlich. Ein Interview mit An-

dreas Achrainer, dem Geschäftsführer der BBU und ein Artikel von Lukas Gahleitner-

Gertz, der in den letzten Monaten laufend Gespräche mit allen Beteiligten geführt hat.

Das kommende Jahr wird eine Fortsetzung der Auseinandersetzung Kanzler (verhärtet) 

gegen Zivilgesellschaft bringen. Die Kirchen und ihre Bischöfe haben in den vergange-

nen Monaten sehr klare Worte gefunden, Tausende haben protestiert, Petitionen unter-

schrieben, für direkte Hilfe vor Ort gespendet – danke Doro Blanke, danke Helga Longin, 

danke Ärzte ohne Grenzen –. Doch der Kanzler und sein Supersheriff Nehammer bleiben 

auf ihrer Linie, christliche Werte sind längst entsorgt worden. 

Eine der Helfer*innen vor Ort, Helga Longin von unser Bruck hilft gibt uns Einblick 

in ihre Arbeit auf Lesbos. Aber nicht nur auf Lesbos und im Lager Kara Tepe herrschen 

katastrophale Bedingungen für dort gestrandete Geflüchtete. 2016 sind so genannte 

Hotspots auf insgesamt fünf Inseln eingerichtet worden, auf Samos, Lesbos, Chios, Kos 

und Leros. Auf Samos arbeiten die Kolleg*innen der Refugee Law Clinic Berlin. Ihr Artikel 

lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass die Geflüchteten auf den griechischen Inseln 

nicht hilflose Opfer sind, sondern Menschen mit Rechten. Wie schwierig es ist, diese 

Rechte zu erkämpfen, müssen Betroffene und Rechtsberater*innen immer wieder er-

fahren.

Ein weiteres Thema für 2021 – auch das alles andere als neu: Das Ringen um ein 

gemeinsames Europäisches Asylsystem (CEAS). Eine besondere Rolle darin spielen meh-

rere EU-Agenturen, allen voran FRONTEX und EASO. Aber was sind EU-Agenturen über-

haupt, und welche Rolle spielen sie im komplexen Gefüge der Europäischen Union? Wir 

haben den Politikwissenschafter Peter Slominski gefragt, der sich intensiv mit Struktur 

und Funktionsweise von EU-Agenturen auseinandergesetzt hat.

Auch schon ein langjähriger Begleiteter der asylkoordination (wir feiern heuer im 

Herbst unser 30jähriges Bestehen) – das Thema Schubhaft für Asylwerber*innen. Diese 

ist in den letzten Jahren wieder häufiger geworden – und immer länger, nachdem das 

BFA systematisch die Möglichkeiten, Menschen ihrer Freiheit zu berauben, ausweitet 

und BVwG und Höchstgerichte diesem Treiben kein Ende setzen. Also müssen wir wie-

der einmal gegen diese „Haft ohne Delikt“ ins Feld ziehen. Als Grundlage dazu eine aus-

führliche Analyse dieses staatlichen Abschreckungsinstruments. 

Es gibt also viel zu tun im neuen Jahr. Bleiben Sie mit uns dran.

Bleiben sie gesund und guten Mutes, wünscht

Herbert Langthaler 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Und die Kinder schlafen  
auf der nackten Erde …

Lesbos, Moria, Kara Tepe – drei Ortsnamen, die seit Monaten 
als Synonym für die inhumane Behandlung geflüchteter 
Menschen auf europäischem Boden – auf dem Boden der  
EU – stehen. Wie soll man eine Situation beschreiben, die 
einem täglich aufs Neue fassungslos macht? An die man sich 
auch nach Monaten nicht gewöhnt? Nicht gewöhnen darf!
Ein Bericht von Helga Longin

griechenland

Der Entschluss nach Lesbos zu fliegen war 

ziemlich spontan. Nach einigen Telefona-

ten sitzen Doro Blancke und ich am 15. 

September im Flugzeug nach Lesbos, um 

nach dem verheerenden Feuer am 9. Sep-

tember, das das Flüchtlingslager Moria 

komplett zerstört hat, vor Ort zu helfen. 

Wir gehen von einigen Tagen oder viel-

leicht zwei Wochen aus, die wir auf Lesbos 

bei der kleinen griechischen NGO Home for 

all helfend verbringen werden. Bis eben die 

griechischen Behörden und die EU wieder 

menschenwürdige Zustände hergestellt 

haben. Wie sehr wir uns doch täuschen.

Weit mehr als 10.000 Menschen ver-

bringen die Wochen nach dem Feuer im 

Freien. Ganze Familien leben am Straßen-

rand, auf Parkplätzen, unter Bäumen. Eini-

ge wenige konnten ein paar Plastikplanen 

als „Dach über dem Kopf“ retten, die mei-
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se Beschränkungen und niemand darf das 

Lager einfach so, zum Beispiel um spazie-

ren zu gehen, verlassen. Um die Menschen 

zu „überzeugen“ ins neue Lager zu kom-

men, wird wieder einmal die Essens- und 

Wasserverteilung untersagt. Bei spätsom-

merlichen Temperaturen hält das kaum 

jemand länger als ein paar Stunden durch. 

Zumal ein Großteil der betroffenen Fami-

lien kleine Kinder hat. Die Menschen ste-

hen stundenlang in der prallen Sonne vor 

den Lagertoren angestellt, um nach einem 

kurzen Coronacheck eingelassen zu wer-

den. Spätabends dürfen wir dann an jene, 

die es an diesem Tag nicht ins Lager hi-

neingeschafft haben und mit ihren paar 

Habseligkeiten entlang einer Hauptver-

sten haben nicht einmal das. Es ist heiß, es 

gibt kein Trinkwasser und kaum Essen, kei-

ne Toiletten, keine Waschmöglichkeiten.

Home for all, die NGO, die wir  

unterstützen dürfen, ist seit 2014, als die 

ersten Flüchtlinge auf Lesbos strandeten,  

aktiv (nähere Informationen auf  

www.homeforall.eu). Gemeinsam verteilen 

wir tausende Mahlzeiten täglich. 

Von Hilfe durch griechische Behörden 

oder die EU ist in diesen ersten Tagen we-

nig zu sehen. Nicht, dass sich niemand für 

Moria interessieren würde – Dutzende Ka-

merateams, Reporter*innen, Politiker*innen 

aus aller Herren Länder, verschiedenste 

Hilfsorganisationen, Flüchtlingsexpert*in- 

nen tummeln sich im September auf den 

Straßen rund um Moria und in Mytileni. Das 

weltweite Interesse ist riesig. Innenminister 

Karl Nehammer bringt unter großem medi-

alen Trommelwirbel österreichische Zelte 

als „Soforthilfe“ nach Athen. Dort werden 

sie eingelagert. Und die Menschen leben 

weiter auf der Straße.

Das Lager auf dem Schießplatz
Die Situation ändert sich täglich, manch-

mal stündlich. Mal heißt es, wir dürfen 

Mahlzeiten verteilen, dann wieder, das sei 

verboten.

Die griechische Regierung stampft in 

der Zwischenzeit gemeinsam mit dem Mili-

tär ein neues Lager aus dem Boden. Kara 

Tepe – ein ehemaliger Schießübungsplatz 

direkt am Wasser vor den Toren Mytilenis. 

Noch Tage später sieht man Soldaten mit 

Minensuchgeräten das Gelände nach Blind-

gängern absuchen. Spielende Kinder finden 

aber auch noch Monate danach immer wie-

der Munition auf dem Gelände des Lagers.

Unter den geflüchteten Menschen 

herrscht Skepsis, zum Teil große Angst. 

Man hört Kara Tepe soll ein „closed camp“ 

werden, das würde heißen: Es gibt rigoro-

griechenland

Wir wissen: Alles was wir tun,  
wird zu wenig sein, nur ein Tropfen 
auf dem heißen Stein.
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kehrsstraße übernachten müssen, doch 

wieder etwas Essen und Wasser verteilen.

Kara Tepe, das sind rund 1.000 dicht 

gedrängte, dünne, wackelige Zelte auf 

nacktem steinigen Boden. Zwei Familien 

pro 9 m²-Zelt, alleinstehende Männer wer-

den in mehreren Großzelten unterge-

bracht. Jedes Zelt trägt eine händisch ge-

malte Nummer, an den Seiten kann man 

die Herkunft der Zelte erkennen. Deut-

sches Rotes Kreuz oder UNHCR sind am 

häufigsten vertreten. Die angeblich 400 

festen österreichischen Zelte lagern der-

weil gut gesichert in Athen. Und die Kinder 

schlafen auf der nackten Erde.

Täglich erhalten die Menschen vom 

griechischen Militär zwei Mahlzeiten, ein 

karges Frühstück und eine Hauptmahlzeit. 

Dafür stehen sie zu Tausenden in zwei so-

genannten „food lines“ an. Oft stunden-

lang. Selbst zu kochen ist im neuen Lager 

offiziell verboten. Jeder, aber auch wirklich 

jeder und jede erzählt uns, das Essen sei 

ungenießbar. Nicht einfach nur schlecht, 

sondern wirklich ungenießbar. 

Strategische Unmenschlichkeit
Anfang November, seit dem Feuer sind 

mehr als eineinhalb Monate vergangen, 

sind Doro und ich zu unserem zweiten 

Aufenthalt in Lesbos eingetroffen. Es hat 

sich nichts zum Besseren geändert, das 

wissen wir. Es gibt nach wie vor keine Du-

schen, nur Mobilklos, keinen festen Boden 

für die Zelte. Keine Schulen für die Kinder. 

Durch das neue Lager zu fahren, 

macht uns dennoch immer wieder fas-

sungslos und entsetzt. Wir befinden uns 

nicht in der „Dritten Welt“, wir sind mitten 

in Europa, in einem EU-Land. Hier hungern 

Menschen, Tausende Kinder haben weder 

Schuhe noch Socken, Neugeborene liegen 

in alten Decken auf dem Boden. In den 

Nächten ist es bitterkalt und es geht ein ei-

siger Wind. Im Lager ist es finster, da es 

kaum irgendwo Strom gibt. Frauen und 

Kinder haben Angst, in der Finsternis zu 

den wenigen vorhandenen Toiletten zu ge-

hen.

Wir verteilen mit Home for All und ei-

ner Gruppe Helfer*innen aus dem Lager 

tausende Mahlzeiten für besonders vulne-

rable Personen, stellen Kleiderpakete zu-

sammen, kaufen Socken und Schuhe für 

die Kinder. Und wir wissen: Alles was wir 

tun, wird zu wenig sein, nur ein Tropfen 

auf dem heißen Stein. Aber die Menschen 

in Österreich sind – wieder einmal – groß-

artig. Sie unterstützen uns mit Spenden 

und so sind es doch viele kleine Tropfen, 

die zustande kommen. Aber es ist eine rie-

sige Schande Europas, dass wir es über-

haupt tun müssen. Ein paar tausend Men-

schen mit vernünftigen Unterkünften, ge-

nießbaren Mahlzeiten, warmer Kleidung, 

Waschmöglichkeiten zu versorgen, kann 

doch kein Problem für Europa sein. Was 

schafft die EU, wofür steht sie, wenn sie 

nicht einmal das schafft?

Die Menschen, die gezwungen sind 

in Kara Tepe unter diesen Bedingungen 

zu überleben, sind unglaublich stark.  

Fast alle sind höflich, immer freundlich 

und verständnisvoll, wenn wir etwas 

nicht haben oder nicht geschafft haben 

es zu besorgen. Ich schäme mich unend-

lich, wenn wir gerade mal ein paar billige 

Die angeblich 400 festen österrei-
chischen Zelte lagern gut gesichert 
in Athen. Und die Kinder schlafen 
auf der nackten Erde.
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Von den 400 österreichischen Zelten 

wurden inzwischen angeblich 25 im Coro-

na-Quarantänebereich des Lagers aufge-

stellt. Für den Rest ist es jetzt vermutlich 

zu spät, da feste Zelte wohl auch einen 

festen Untergrund brauchen. Die werden 

wohl den Winter in einem trockenen  

Lagerhaus verbringen.

Am 21. Dezember vermeldet das  

Österreichische Rote Kreuz, dass es  

jetzt endlich Duschen gibt. Sogenannte  

„Bucket Showers“ – das heißt, Menschen 

bekommen einen Kübel mit warmem 

Wasser in die Hand gedrückt, mit dem  

sie sich in einem der wenigen Dusch- 

container alle paar Tage waschen  

können. Das ist der Fortschritt, der  

dank der offiziellen internationalen  

„Hilfe vor Ort“ in dreieinhalb Monaten  

erreicht wurde.

Blöcke und Bleistifte verteilen können und 

die Kinder uns dafür dankbar umarmen. 

Von Dezember bis Februar regnet es 

auf Lesbos häufig, heftige Gewitterstürme 

sind keine Seltenheit. Nach meiner Rück-

kehr nach Österreich vor Weihnachten 

schicken mir Menschen aus dem Lager  

Videos, die zeigen, wie Eltern mit Konser-

vendosen versuchen, Wasser aus den 

überfluteten Zelten zu schöpfen, während 

daneben kleine Kinder im nassen Dreck 

schlafen.

Die griechische Regierung verschärft 

ihre Gangart, Videos und Fotos aus dem 

Lager werden strikt verboten. Um die „Pri-

vatsphäre“ der Menschen zu schützen, so 

die offizielle Begründung. Als ob es in den 

Zelten von Kara Tepe, in denen mehrere 

Familien auf engstem Raum überleben 

müssen, so etwas wie Privatsphäre gäbe.

griechenland

Die griechische 
Regierung verschärft
ihre Gangart, Videos 
und Fotos aus dem
Lager werden strikt 
verboten.
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nicht für alle die erhoffte bessere Zukunft 

bringen. Aber das ist in einem fairen, 

rechtsstaatlichen Verfahren zu klären. Und 

darauf hat jeder und jede Einzelne ein ver-

brieftes Recht in Europa. Menschen in men-

schenunwürdigen Lagern dahinvegetieren 

zu lassen, widerspricht allen Grundsätzen 

und Regeln, auf die wir in der EU – zu Recht 

– so stolz sind. Dass sich die österreichische 

Bundesregierung trotz immer lauter wer-

dender Forderungen nach wie vor stur und 

hartherzig weigert, auch nur einige wenige 

Menschen aus Kara Tepe aufzunehmen, tut 

weh. Dass sie sich aber nicht einmal für ei-

ne tatsächliche strukturelle Verbesserung 

lautstark innerhalb der EU einsetzt, ist eine 

noch größere Schande. Offenbar nimmt 

man als österreichische Regierung Grau-

samkeiten zur Abschreckung von Men-

schen, die ihre Heimat verlassen müssen, 

billigend in Kauf. Und das ist ein Skandal, 

den wir alle gemeinsam einfach nicht mehr 

tolerieren sollten. Nicht tolerieren dürfen.

Und bis sich unsere Regierungen wie-

der auf den europäischen Wert der Huma-

nität besonnen haben, müssen wir als Zivil-

gesellschaft einfach weitermachen. Aufzei-

gen, was in der Behandlung geflüchteter 

Menschen falsch läuft und weiterhelfen, wo 

Hilfe notwendig ist. Es geht um die Men-

schenwürde. Und zwar um unsere!

Tagesaktuelle Berichte zu meinen Aufent-

halten auf Lesbos sowie Spendenmöglich-

keiten sind auf der Seite  

www.unserBruckhilft.at zu finden.

Persönliche Conclusio
Es ist mir persönlich inzwischen völlig egal, 

wer die Schuld an den unerträglichen Zu-

ständen in Kara Tepe trägt. Hat man Grie-

chenland zu lange mit allen Problemen al-

lein gelassen? Hat die EU einfach weggese-

hen, wenn es um die Verwendung der Mil-

liarden an Unterstützungsgeldern ging? 

Wie unfähig oder wie unwillig müssen Be-

hörden sein, die mehr als drei Monate 

brauchen, um ein paar läppische Dusch-

container aufzustellen? Egal, wer irgend-

wann einmal als „Schuldige*r“ ausgemacht 

wird, solche Elendslager DARF es auf euro-

päischem Boden einfach nicht geben. Es ist 

auch völlig unerheblich, wie viele Men-

schen in Kara Tepe tatsächlich Anspruch 

auf Asyl haben. Europa wird vermutlich 

Offenbar nimmt man 
als österreichische 
Regierung Grausam- 
keiten zur Abschre-
ckung von Menschen, 
billigend in Kauf.

griechenland
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Hotspots und kein Ende
Seit dem Frühjahr 2020 hat die Kumulation des Elends auf den griechischen 
Inseln in der Ägäis eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die Situation vor Ort 
auf sich gezogen. Über juristische Fragen und die Rechte der Geflüchteten 
wird dabei in österreichischen Medien kaum berichtet – es dominiert ein 
Diskurs der aus Menschen Opfer macht. Wir drucken daher einen Bericht der 
Refugee Law Clinic Berlin über die Situation auf der Insel Samos ab, der zuvor 
schon in Hinterland, dem Magazin des Bayerischen Flüchtlingsrates, 
erschienen ist. Von Nora Gohrt & Franziska Schmidt

Im März 2020 wurde im Rahmen der 

#LeaveNoOneBehind-Kampagne ver-

sucht, die Evakuierung der gnadenlos 

überfüllten Hotspots voranzutreiben. 

Der Ausbruch der Corona-Pandemie 

schien, zumindest für eine kurze Zeit,  

ein Faktor zu sein, der endlich zum  

Handeln zwingen würde. Weit gefehlt. 

Nach einigen leeren Versprechen und  

vielen erschütternden Berichten über  

die hygienische Situation aus den Hot-

spots, ebbte die Aufmerksamkeit wieder 

ab. 

Zusätzlich nahm Griechenland die Au-

ßerkraftsetzung des EU-Türkei-Deals sei-

tens der Türkei zum Anlass, zunächst das 

Recht auf ein Asylverfahren gänzlich aus-

zusetzen und entschied, keine Asylanträge 

mehr anzunehmen – als könnten die EU-

Vertragsstaaten von der Genfer Flücht-

lingskonvention (GFK) und der Europä-

ischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 

nach Belieben Gebrauch machen.

Ein Großbrand in Moria auf Lesbos im 

September 2020, der auf einen Schlag 

13.000 Menschen obdachlos machte, stell-

Innerhalb kürzester 
Zeit wurde klar, dass 
die ankommenden 
Schutzsuchenden nicht 
über ihre Rechte im 
Asylverfahren aufge-
klärt wurden.
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und den Nachbarinseln kommen Personen 

an, die durch die Türkei auf dem Seeweg 

nach Europa fliehen. Auf Samos angekom-

men unterliegen die Geflüchteten für die 

Dauer ihres Asylverfahrens einer „Resi-

denzpflicht“, dürfen die Inseln also nicht 

verlassen. 

Samos ist eine kleine Insel mit ca. 

32.000 Einwohner*innen. Über der Haupt-

stadt Vathy thront, von überall sichtbar, 

das Camp. Zeitweise lebten dort bis zu 

8.400 Menschen auf einer Fläche, die für 

648 Personen vorgesehen war. Aus Platz-

mangel innerhalb des offiziellen Camps bil-

dete sich schnell eine Zeltstadt im Oliven-

hain um das Camp. Die Bewohner*innen 

nennen diesen Teil des Camps Jungle, da 

es sich um ein verwildertes Gelände han-

delt, mit wilden Tieren wie, Ratten, Schlan-

gen, Skorpionen und Insekten.

Im Frühjahr 2018 entschied sich die 

Refugee Law Clinic Berlin (RLC Berlin) der 

europäischen Externalisierungspolitik et-

was entgegenzusetzen, also einer Politik 

der zunehmenden Verlagerung von Asyl-

verfahren an die europäischen Außengren-

zen und darüber hinaus. Ein Team der RLC 

Berlin reiste im Rahmen eines Pilotprojekts 

nach Samos. Innerhalb kürzester Zeit wur-

de klar, dass die ankommenden Schutzsu-

chenden von der Zivilgesellschaft abge-

schottet und so nicht über ihre Rechte im 

Asylverfahren aufgeklärt wurden.

Verfahrensgarantien nicht eingehalten
Das Europarecht ist sehr präzise, wenn es 

um die Verfahrensgarantien geht, die die 

Mitgliedstaaten bei der Durchführung von 

Asylverfahren einzuhalten haben. Anhö-

rungsbedingungen, Zugang zu rechtlichem 

Beistand und Dauer der Entscheidungen 

über die Asylanträge sind klar geregelt. 

Dennoch kommt es bei den Asylverfahren 

auf den griechischen Inseln immer wieder 

te eine neue Eskalationsstufe dar. Der 

Brand legte wieder die Vermutung nahe, 

dass nun doch der Zeitpunkt gekommen 

sei, die Lager aufzulösen und eine men-

schenwürdige Unterbringung der Schutz-

suchenden zu gewährleisten. Versprechen 

verschiedener EUropäischer Regierungen, 

evakuierte Geflüchtete aufzunehmen, wur-

den nur teilweise erfüllt. Der Spiegel, Re-

port Mainz und Lighthouse publizierten 

inzwischen erschütternde Berichte über 

die Pushbacks in der Ägäis, die mit der Hil-

fe der europäischen Grenz- und Küstenwa-

che FRONTEX durchgeführt werden. Les-

bos, als griechische Insel mit dem größten 

Hotspot, wurde zum Dreh- und Angel-

punkt der Berichterstattung über die un-

menschlichen Zustände an den europä-

ischen Außengrenzen. Insgesamt handelt 

es sich jedoch um ca. 21.000 Menschen, 

die in prekären Umständen auf den fünf 

Inseln Lesbos, Chios, Kos, Leros und Samos 

ausharren.

Zugang zu Recht auf Samos 
Samos ist die drittgrößte der fünf Inseln, 

die seit 2015 verstärkt zentraler Anlauf-

punkt für Geflüchtete sind und auf denen 

2016 der EU-Türkei-Deal und das Hotspot-

System implementiert wurden. Auf Samos 

griechische inseln

Ein Großbrand in Moria 
auf Lesbos machte  
im September 2020  
auf einen Schlag 
13.000 Menschen  
obdachlos.
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Verhinderung von 
Familienzusammenführung
Die Familienzusammenführung unter der 

Dublin-III-Verordnung soll die Möglichkeit 

schaffen, Familien zur Durchführung des 

Asylverfahrens in einem Staat zusammen-

zubringen. Große Ungewissheit über das 

Verfahren, Mangel an rechtlichem Bei-

stand, eine hohe Zahl an Ablehnungen und 

Verzögerungen im administrativen Ablauf 

stehen dem Erfolg von Anträgen immer 

wieder im Weg. Damit werden nicht nur 

praktische Möglichkeiten versperrt, die 

völlig überforderten Inseln zu entlasten, es 

werden auch teilweise schwer traumati-

sierte Kinder, Eltern und Ehepartner*innen 

rechtswidrig voneinander getrennt.

 

Mangelnder Schutz für besonders 
Schutzbedürftige
Klare Vorgaben werden eigentlich auch für 

die Unterbringung und Verfahrensbedin-

gungen besonders vulnerabler Personen 

gemacht. Diese müssen entsprechend ih-

rer Bedürfnisse untergebracht werden und 

Zugang zu medizinischer Betreuung sowie 

psychologischem Beistand erhalten. Da 

diese Ansprüche in der Realität auf den In-

seln nicht durchgesetzt werden können, 

muss theoretisch eine Überstellung aufs 

griechische Festland stattfinden.

In der Realität gibt es wenig bis kei-

nen Unterschied, was die Unterbringung 

und den Zugang zu medizinischer Versor-

gung oder psychologischem Beistand für 

Personen mit besonderem Schutzbedarf 

angeht. Minderjährige – sofern sie als sol-

che dokumentiert wurden – werden in die 

Obhut der Organisation Praksis gegeben, 

die einen Quasi-Vormund für die Jugend-

lichen bestellen. Im Hotspot leben müssen 

sie trotzdem. 

Auch offensichtlich erkennbar vulne-

rable Menschen, wie Schwangere, alte 

zu erheblichen Fehlern und der Nichtein-

haltung von Verfahrensgrundsätzen. Dabei 

macht es kaum einen Unterschied, ob der 

Greek Asylum Service (GAS) oder die Euro-

pean Asylum Support Service (EASO) die 

Verfahren durchführen. 

Immer wieder wird von ungeduldigen 

Anhörenden, übergriffigen Sprachmitt- 

ler*innen und unsensiblen Beratungssitua-

tionen berichtet. Viel schlimmer noch als 

die Anhörung selbst sind die langen Warte-

zeiten. Es können Monate vergehen bis die 

Asylsuchenden einen Termin für ihre An-

hörungen bekommen. Zudem kommt es 

nicht selten vor, dass über ein bis zwei Jah-

re keine Entscheidung ergeht und die Men-

schen ohne Perspektive im Hotspot aus-

harren müssen.

Ein ablehnender Asylbescheid löst ei-

ne Rechtsmittelfrist von zehn Tagen aus. 

Wurde rechtzeitiger Widerspruch einge-

legt, besteht die nächste Herausforderung 

darin, eine*n Rechtsanwält*in zu finden, 

die*der das Widerspruchsverfahren beglei-

tet. Das Rechtsmittel ist ohne anwaltlichen 

Beistand de facto zum Scheitern verurteilt. 

Die wenigen Anwält*innen, die auf den 

griechischen Inseln arbeiten wollen, sind 

überlastet und können oft keine neuen 

Mandate annehmen. Dadurch wird der Zu-

gang zu rechtlichem Beistand faktisch un-

möglich. 

Auch die Möglichkeit, unabhängige 

Verfahrensberatung zu erhalten, ist in der 

Asylverfahrensrichtlinie festgelegt. Auf 

den griechischen Inseln ist UNHCR für die 

Verfahrensberatung zuständig. Tatsächlich 

erfolgt diese aber in unregelmäßigen 

zwanzigminütigen Vorträgen direkt nach-

dem die Personen auf der Insel angekom-

men sind. Immer wieder ist deutlich spür-

bar, wie wenig über Schutzstatus, Famili-

enzusammenführung und Auswirkungen 

des EU-Türkei-Deals bekannt ist. 

griechische inseln
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einen Asylantrag zu stellen. Berichte vom 

Spiegel, Report Mainz und Lighthouse  

Report legen nun nahe, dass solche Push-

backs auch in der Ägäis durchgeführt wer-

den und dafür verantwortlich sind, dass 

seit Frühjahr 2020 fast keine Schutzsu-

chenden mehr auf Samos angekommen 

sind. 

 

Brandgefahr, Covid-19 und Erdbeben
Immer wieder wird deutlich, wie schutzlos 

die im Hotspot lebenden Schutzsuchenden 

auch Naturkatastrophen ausgeliefert sind, 

die sich insbesondere 2020 so zahlreich 

ereignet haben. In den letzten zwölf Mo-

naten allein kam es zu sechs Bränden, bei 

denen weite Teile des Camps zerstört wur-

den und mehrere hundert Menschen ob-

dachlos wurden. Jedes Mal wurden die 

Menschen nach kurzer Zeit von NGOs mit 

neuen Zelten ausgestattet und von den 

griechischen Behörden auf die verbrannte 

Erde zurückgeschickt. 

Der Ausbruch der Corona-Pandemie 

zeigte die Schwächen des Hotspot-Sys-

tems in aller Deutlichkeit. Während sich 

Griechenland im Lockdown befand und 

auch europaweit die Wichtigkeit von Ab-

stand, Hygiene und Atemschutzmasken 

betont wurde, überließ man die Menschen 

in den vollkommen überfüllten Hotspots 

ihrem Schicksal. Auf Samos kann von Glück 

gesprochen werden, dass das Virus die In-

sel erst im Juli und das Camp erst im Sep-

tember erreichte. Auch dass es bislang zu 

keinen nachweislich schweren oder töd-

lichen Krankheitsverläufen im Hotspot auf 

Samos kam, ist mehr dem Zufall als einem 

Hygienekonzept zu verdanken.

Allerdings wurde der Ausbruch der 

Pandemie zum Anlass genommen, die im 

Hotspot lebenden Menschen weiter einzu-

schränken. Während sich im Juli 2020 die 

Grenzen für Tourist*innen öffneten und für 

Menschen und solche mit Behinderungen, 

müssen aufgrund extremer Verzöge-

rungen im Verfahren lange im Hotspot 

ausharren. Bei weniger evidenten Vulnera-

bilitäten mangelt es an der Möglichkeit, 

diese rechtzeitig medizinisch nachzuwei-

sen. Das medizinische Fachpersonal im 

Hotspot ist für die Anzahl der Schutzsu-

chenden unverhältnismäßig gering und 

das Inselkrankenhaus nicht ausreichend 

ausgestattet. Psycholog*innen und 

Psychiater*innen sind praktisch nicht vor-

handen. 

Äußerst problematisch ist der Nach-

weisbarkeit von Vulnerabilität für Überle-

bende sexueller Gewalt. Schlechte Be-

leuchtung und nicht verschließbare Sani-

täranlagen begünstigen unter anderem 

immer wieder sexuelle Übergriffe. Die we-

gen Rassismen, Sprachbarrieren und man-

gelndem Interesse unerreichbare Polizei 

verhindert die Dokumentation und Nach-

weisbarkeit solcher Vorfälle. Betroffen sind 

davon insbesondere Frauen und LGBTQI-

Personen. 

Der Umgang mit Personen mit beson-

derem Schutzbedarf ist einer der besorg-

niserregendsten Missstände auf den In-

seln. Uns bleibt nichts anderes übrig, als 

den Ratsuchenden zu erklären, bereits in 

der Registrierungsphase auf ihre Situation 

hinzuweisen und sich, so gut es geht, um 

Nachweise zu bemühen. 

 

Illegale Pushbacks in der Ägäis
Fundamental für das europäische Asylsy-

stem ist außerdem die Möglichkeit, einen 

Asylantrag unabhängig davon stellen zu 

können, ob der Grenzübertritt legal oder 

illegal erfolgte. Allgemein bekannt war bis-

her, dass vor der Küste Italiens und Spani-

ens immer wieder Pushbacks durchgeführt 

werden, die es den Schutzsuchenden un-

möglich machen, auf europäischem Boden 

griechische inseln
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tungen durch. Eine griechische Anwältin 

stellt dabei die juristische Supervision si-

cher und führt Widerspruchsverfahren für 

Personen mit abgelehntem Asylbescheid 

durch. Das Team klärt außerdem beson-

ders Schutzbedürftige über ihre Rechte im 

Verfahren auf und hält regelmäßig Work-

shops zum Asylverfahren in Europa und 

dem Schnellverfahren auf den griechi-

schen Inseln ab. Ehrenamtliche 

Sprachmittler*innen für Arabisch, Franzö-

sisch und Persisch ergänzen das Team und 

leisten damit einen wichtigen Beitrag. 

Vor dem Hintergrund der steigenden 

Zahlen Geflüchteter auf den griechischen 

Inseln im vergangenen Winter, waren An-

träge auf einstweiligen Rechtsschutz beim 

Europäischen Gerichtshof für Menschen-

rechte (EGMR) das einzig wirksame Mittel, 

besonders vulnerablen Personen eine an-

gemessene Unterbringung zu ermögli-

chen. Diese Erkenntnis und der Lockdown 

veranlassten dazu, mehr digitale Zugangs-

möglichkeiten zu rechtlichen Informatio-

nen zu schaffen. Ab März 2020 arbeitete 

ein Team in Berlin mit Hochdruck daran, 

die Website ihaverights.de einzurichten 

und den Personen in den Hotspots zu-

kurze Zeit alles wieder normal erschien, 

wurde die Ausgangsbeschränkung der 

Bewohner*innen des Hotspots unter dem 

Vorwand der Ansteckungsgefahr Monat 

für Monat verlängert. Griechenland befin-

det sich gegenwärtig erneut in einem 

Lockdown. Der Ausgang der Menschen aus 

dem Hotspot und der Zugang zu medizi-

nischer und rechtlicher Unterstützung ist 

erheblich eingeschränkt. Die Asylbehörden 

haben derweil nach Bekanntgabe des 

Lockdowns ihre Arbeit wieder aufgenom-

men, führen Anhörungen durch und stel-

len Bescheide aus. Ein faires Verfahren für 

die Antragsteller*innen ist unter diesen 

Umständen ausgeschlossen.

 

Das Rechtsinformationsprojekt  
der RLC Berlin
Seit einer Pilotphase Anfang 2018 hat sich 

für die Arbeit auf Samos viel verändert. In 

dem Beratungszentrum Legal Centre Sa-

mos, das mit der Partnerorganisation Avo-

cats Sans Frontieres France betrieben 

wird, führt die RLC Berlin nun mit zwei 

Berater*innen und einer Koordinator*in, 

die Termine zur Anhörungsvorbereitung 

und Familienzusammenführungsbera-

griechische inseln
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nung zu angemessener Unterbringung zu 

erstreiten. Durch die finanzielle Unterstüt-

zung des Stiftungsfonds Zivile Seenotret-

tung konnten wir eine griechische Anwäl-

tin anstellen, die unsere Handlungsmög-

lichkeiten für die Ratsuchenden um ein 

Vielfaches erweitert.

Ziel des Projektes war es jedoch nie, 

sich zu etablieren. Denn in den letzten Jah-

ren hat sich nicht nur das Engagement der 

Zivilgesellschaft vor Ort etabliert, sondern 

vor allem auch die griechischen Hotspots 

als Blaupause europäischer Migrationspoli-

tik. Alle Erfahrungen der letzten Jahre zei-

gen deutlich: Ein faires Grenzverfahren 

kann es nicht geben. Zu sehr setzt dieses 

in Wirklichkeit auf Abschreckung und da-

rauf, Geflüchtete gar nicht erst in Europa 

ankommen zu lassen. Das Auseinanderfal-

len von Recht und Realität hat an der EU-

ropäischen Außengrenze System. 

Umso besorgter macht daher der Blick 

auf das Jahr 2021. Die Bauarbeiten für ein 

neues, wahrscheinlich geschlossenes, „pre-

removal“-Camp sind fast abgeschlossen 

und der neue europäische Migrationspakt 

der Europäischen Kommission setzt haupt-

sächlich darauf, die Hotspots auf den grie-

chischen Inseln zu institutionalisieren. Vor 

diesem Hintergrund ist es zwar unabding-

bar, dass eine organisierte Zivilgesellschaft 

vor Ort dagegenhält und entsprechende 

Strukturen stärkt. Für eine strukturelle 

Kehrtwende der EUropäischen Migrations-

politik reichen kleine Projekte an den Au-

ßengrenzen nicht aus – nötig wäre eine or-

ganisierte Zivilgesellschaft in ganz Europa. 

Der Text ist in der Nr. 47 des Hinterland-

Magazins, der Zeitschrift des Bayerischen 

Flüchtlingsrates, erschienen.  Abdruck mit 

freundlicher Genehmigung der beiden  

Autorinnen und der Refugee Law Clinic 

Berlin e.V. 

gänglich zu machen. Durch die Website ist 

es besonders schutzbedürftigen Asylsu-

chenden nun möglich, über ihr Handy mit 

der RLC Berlin auf Samos in Kontakt zu tre-

ten. Gleichzeitig ist es das Ziel der Website, 

die erreichten positiven Entscheidungen 

des EGMR für Lai*innen anschaulich darzu-

stellen. Die überwiegend positive Beschei-

dung der Anträge auf einstweilige Verfü-

gung ist ein klares Zeichen, dass auch der 

EGMR die Lage in den Hotspots zumindest 

für grenzwertig und eine Verletzung der 

Europäischen Menschenrechtskonvention 

nicht für ausgeschlossen hält. 

Während es im ersten Jahr unseres 

Rechtsinformationsprojekts vor allem um 

die Etablierung und Verstetigung der 

rechtlichen Arbeit vor Ort ging, wurde uns 

immer deutlicher, dass die Arbeit an einem 

Ort wie Samos nicht unkommentiert aus-

geführt werden kann. Das Bedürfnis 

wuchs, uns auch im Bereich Öffentlich-

keitsarbeit zu professionalisieren und re-

gelmäßig auf Social-Media-Kanälen über 

die Arbeit zu berichten, uns in Interviews 

und auf Demonstrationen zu positionieren 

und alle Möglichkeiten zu nutzen, Auf-

merksamkeit für die Situation auf Samos 

und den anderen Hotspots an der europä-

ischen Außengrenze zu generieren.

Auseinanderfallen von Recht  
und Realität
Das Rechtsinformationsprojekt auf Samos 

besteht im Februar 2021 seit drei Jahren. 

Es gelang uns, das Projekt auf Samos zu 

etablieren, uns mit anderen Akteur*innen 

vor Ort zu vernetzen und zuverlässige 

Strukturen aufzubauen. Dadurch erreich-

ten uns bisher weit über tausend Per-

sonen, denen wir Zugang zu rechtlichen 

Informationen ermöglichen konnten. Es ist 

uns gelungen, mit Hilfe von Anträgen vor 

dem EGMR für 54 Personen eine Anord-

griechische inseln
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Anfang 2019 wurde von der später als  

Ibiza-Koalition bekannten ÖVP-FPÖ-Regie-

rung ein Gesetzesvorschlag präsentiert. 

Dieser Gesetzesvorschlag wurde im Begut-

achtungsverfahren von Expert*innen aus 

Wissenschaft, Zivilgesellschaft, internatio-

nalen Organisationen und Kirche regel-

recht zerrissen: Mit der Verstaatlichung 

der Rechtsberatung wird das Recht auf ein 

faires Verfahren verletzt. Rechtsstaatliche 

Grundprinzipien werden infrage gestellt.

Die fundiert vorgebrachten Einwände 

änderten selbstredend nichts am Gesetzes-

vorschlag. Am Tag vor der Veröffentli-

chung des Ibiza-Videos wurde das Gesetz 

im Nationalrat mit den Stimmen von ÖVP 

Ende 2018 läutete der damals als Innenminister amtierende 
Herbert Kickl den größten Systembruch im Asylbereich seit 
20 Jahren ein: Die Versorgung und Beratung von geflüchteten 
Menschen sollte verstaatlicht werden. Aus der Motivation 
dafür machte Kickl keinen Hehl: „Ich will hier selbst 
kontrollieren.“ Von Lukas Gahleitner-Gertz

und FPÖ und gegen die Stimmen der ge-

samten Opposition beschlossen und dem 

Bundesrat zur Abstimmung übermittelt. 

Kurze Zeit später wurde Kickl als erster  

österreichischer Innenminister in der  

Geschichte entlassen. Das von ihm lan-

cierte Projekt aber ist geblieben.

Grundversorgung als System der  
permanenten Provisorien
Ein durchdachtes Konzept für die Organi-

sation der Unterbringung und Grundver-

sorgung von geflüchteten Personen hat es 

in Österreich noch nie gegeben. Die vor-

malige Kaserne und während der NS-Zeit 

„nationalpolitische Erziehungsanstalt“ 

BBU: Vergiftetes Erbe

Kickl musste nur ein 
Projekt aufgreifen, das 
dem ÖVP-dominierten 
Innenministerium 
schon länger ein 
Anliegen gewesen war.
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einrichtungen für viele Kinder ist aber un-

ter den derzeitigen Rahmenbedingungen 

nicht möglich, schon gar nicht auf längere 

Zeit. Hier besteht dringender Handlungs-

bedarf für die aktuelle türkis-grüne Regie-

rung, die sich sogar zur Verbesserung der 

Situation der unbegleiteten Kinderflücht-

linge im Regierungsprogramm verpflichtet 

hat. Ob das durch die Übertragung der 

Aufgabe auf eine ausgelagerte Bundesa-

gentur, die vom Innenministerium als 

nachgeordnete Dienststelle betrachtet 

wird, erreicht werden kann und soll, bleibt 

abzuwarten.

Blau schimmerndes türkises Projekt 
für die „Expertenregierung“
Zurück zur Gesetzwerdung: Während die 

türkis-blaue Bundesregierung unter den 

Folgen des Ibiza-Skandals zerbröselte und 

Österreich in eine der schwersten Krisen 

der Zweiten Republik stürzte, wurde vom 

türkis-blau dominierten Bundesrat das Ge-

setz, mit dem u.a. die Grundversorgung 

und die Rechtsberatung in Asylverfahren 

verstaatlicht wurden, nicht gestoppt. Im 

Gegenteil: Aus einem Brief der ÖVP-Bundes-

ratsfraktion an zivilgesellschaftliche  

Organisationen, die für einen Stopp des 

Projektes plädierten, ergibt sich, dass Kickl 

offenbar nur ein Projekt aufgreifen musste, 

das dem ÖVP-dominierten Innenministeri-

um schon länger ein Anliegen gewesen 

war. ÖVP-Bundesrat Bader führte darin et-

wa aus, dass sich an der „Systematik“ des 

bisherigen Asylverfahrens nichts ändere: 

„Die BBU unterstützt viel mehr die verfah-

rensführende Behörde, in dem sie ihr rasch 

flexible und qualitätsvolle Unterstützung 

zukommen lässt.“ Die Einrichtung einer 

Rechtsberatung und -vertretung von Be-

troffenen, die auf die Unterstützung der 

verfahrensführenden Behörde ausgerichtet 

ist, kann nur als gänzliche Missachtung der 

Traiskirchen wurde ab 1956 provisorisch 

als Lager für ankommende ungarische 

Flüchtlinge verwendet. Und weil es nun 

schon mal da war, wurde daraus ein per-

manentes Provisorium: von der Auffang-

station zum Flüchtlingslager, von der  

Betreuungsstelle bis zur Erstaufnahme-

stelle. 

Unter schwarz-blauer Regierung und 

Regentschaft des später strafrechtlich ver-

urteilten Innenministers Ernst Strasser kam 

es 2003 zur Privatisierung der Grundver-

sorgung von geflüchteten Menschen. Ver-

blüffend dabei: Die Presseaussendung des 

Innenministeriums aus dem Jahr 2003, mit 

der die Privatisierung angekündigt wurde, 

liest sich wie die Ankündigungen des In-

nenministeriums im Jahr 2019, mit der die 

Verstaatlichung argumentiert wurde. Eine 

„Professionalisierung, ein Mehr an Quali-

tät“ wurde bei der Privatisierung der 

Grundversorgung angekündigt, damit sich 

„das Innenministerium verstärkt seinen 

Kernaufgaben, der Sicherstellung eines 

fairen und zügigen Asylverfahrens“ wid-

men könne.1 Demgegenüber argumentiert 

das Innenministerium 2019, Ziel der Ver-

staatlichung sei die „Senkung der Admini-

strationskosten bei gleicher Leistung an 

den Grundversorgten.“ Und: „Nicht ge-

spart wird bei der Leistung, die beim Asyl-

werber ankommt.“2

Der begründete Verdacht, dass durch 

die Verstaatlichung bloß ein Türschild-

wechsel vorgenommen wurde und sich an 

der Qualität der Grundversorgung wohl 

aufgrund der Ressourcenknappheit nichts 

verbessern wird, liegt nahe. Das ist in 

mehrerlei Hinsicht fatal: In den Bundesbe-

treuungseinrichtungen sind in den letzten 

Monaten so viele unbegleitete minderjäh-

rige Flüchtlinge (UMF) untergebracht wie 

selten zuvor. Eine kinderrechtskonforme 

Unterbringung in den Bundesbetreuungs-

bundesagentur für betreuungs- und unterstützungsleistungen

1  „Innenministerium: 
Bundesbetreuung von 
Asylwerbern wird pri-
vatisiert - Ziel: Verbes- 
serung der Betreuung 
und der Grundver- 
sorgung“, Bundesmi- 
nisterium für Inneres, 
APA OTS0154, 
26.02.2003

2  Vorblatt und 
Wirkungsorientierte 
Folgenabschätzung, 
Begutachtungsentwurf 
BBU-G 127/ME XXVI.GP
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zwischen ÖVP und Grüne keine Rücknah-

me der Verstaatlichung wesentlicher Leis-

tungen im Asylverfahren. Dem nicht ge-

nug: Es fand sich sogar ein ausdrückliches 

und unmissverständliches Bekenntnis zur 

Einführung der Bundesagentur. Offenbar 

zur Abfederung oder Beschwichtigung der 

lauten Kritik wurde festgehalten, dass ein 

– nicht gesetzlich verankerter – Qualitäts-

beirat eingeführt werden sollte. Zudem 

wurde eine – ebenfalls nicht gesetzlich ab-

gesicherte – teilweise Neubesetzung des 

Aufsichtsrates vereinbart: BFA-Abteilungs-

leiterin Holzinger wurde abberufen, statt-

dessen die renommierte Rechtsanwältin 

Nadja Lorenz – auf einem Ticket des Innen-

ministeriums – bestellt. Die hochrangigen 

BMI-Beamten Webinger und Taucher ver-

blieben aber im Aufsichtsrat.

Die Grünen ließen durchblicken, dass 

die ÖVP bei den Regierungsverhandlungen 

von Anfang an klargemacht hatte, dass es 

bei der Umsetzung der Verstaatlichung der 

Rechtsberatung keinen Spielraum geben 

würde. Andere Verschlechterungen seien 

aber abgewendet worden, so die Grünen. 

Die Verstaatlichung der Rechtsberatung 

und somit ein massiver Eingriff in das 

Recht auf ein faires Verfahren wurde aber 

– für die erstmalige Regierungsbeteiligung 

– hingenommen. 

Die Kündigung der Verträge mit den 

bisherigen externen Dienstleistern – ARGE 

Rechtsberatung und Verein Menschen-

Bedeutung des verfassungsgesetzlich ge-

währleisteten Rechts auf ein faires Verfah-

ren verstanden werden. Ein Schlag ins Ge-

sicht der Rechtsstaatlichkeit.

Es oblag nun der Expert*innen- 

regierung, dem Gesetzesbeschluss nachzu-

kommen und die Bundesagentur für Be-

treuungs- und Unterstützungsleistungen 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu 

gründen. Innenminister Wolfgang Peschorn 

startete im Sommer 2019 die Suche nach 

einer Geschäftsführung und ernannte Ende 

Dezember etwas überraschend nicht etwa 

Gernot Maier (BMI) oder Günter Ecker 

(VMÖ), sondern Andreas Achrainer zum in-

terimistischen Geschäftsführer der BBU 

GmbH. Achrainer war bis zu seiner Ernen-

nung im Asylbereich ein unbeschriebenes 

Blatt (siehe Interview „Kontinuität, Qualität 

und Transparenz“ Seite 19). 

Für große Irritation sorgte die Bestel-

lung der Aufsichtsratsmitglieder der BBU 

GmbH durch Innenminister Peschorn: Das 

Gesetz sieht vor, dass die Gesellschafter-

rechte der im alleinigen Eigentum der Repu-

blik stehenden Bundesagentur vom Innen-

ministerium ausgeübt werden. Dem Innen-

minister kommt auch die Nominierung der 

Hälfte aller Aufsichtsratsmitglieder zu. Die 

Nominierung von Sektionsleiter Peter We-

binger, Gruppenleiter Wolfgang Taucher 

und BFA-Abteilungsleiterin Ina Holzinger 

bedeutete, dass Personen gleichzeitig die 

Aufsicht über die Rechtsberatung und die 

Weisungsbefugnis über die verfahrensfüh-

rende Behörde übertragen bekamen. Die 

von allen kritischen Stimmen vorhergesagte 

Interessenskollision trat ein. Das künstlich 

umgehängte Mäntelchen der „Unabhängig-

keit“ der BBU GmbH wurde fortgeweht.

Grünes Bekenntnis zur Bundesagentur
Trotz des zivilgesellschaftlichen Drucks 

fand sich im Regierungsübereinkommen 

bundesagentur für betreuungs- und unterstützungsleistungen

Das Gesetz sieht vor, dass  
die Gesellschafterrechte der 
Bundesagentur vom Innen- 
ministerium ausgeübt werden.
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rung und Bereichsleitung verhindert und 

ein Schriftlichkeits- und Kundmachungsge-

bot von Weisungen an die 

Rechtsberater*innen fixiert. Sämtliche Ver-

besserungen führten wohl dazu, dass es 

nicht zu einer Verstaatlichung des intrans-

parenten und qualitätsarmen Systems 

VMÖ gekommen ist. 

Der bisherige Leiter der Rechtsbera-

tung des Diakonie Flüchtlingsdienstes, Ste-

phan Klammer, setzte sich in einem Aus-

wahlverfahren durch und wurde im Juli 

2020 von Zadić zum weisungsfreien Leiter 

der Rechtsberatung bestellt. Auch wenn 

Klammer unbestritten einer der versier-

testen Asylrechtsexpert*innen des Landes 

ist, können sämtliche erreichte Verbesse-

rungen nicht über das rechtsstaatlich 

höchst defizitäre Projekt einer verstaatlich-

ten Rechtsberatung hinwegtäuschen. Die 

Wirkung der Sicherheitsmechanismen ist 

von der politischen Besetzung des Justiz-

ministeriums und dessen Einsatz für faire 

Verfahren für Asylwerber*innen abhängig. 

Der massive Einfluss durch das Innenmini-

sterium und damit zusammenhängende 

Interessenskollisionen im Aufsichtsrat sind 

keineswegs gebannt. 

Wegen großen Erfolges geschlossen
Die Beendigung der gesetzlichen Rechts-

beratung durch NGOs war zweifellos die 

Hauptmotivation für die Verstaatlichung. 

Die Beziehung zwischen ARGE und BMI 

war stets konfliktiv. Während die durch 

Betroffene geäußerte Kritik an der oft 

mangelhaften Qualität der Beratung des 

VMÖ nie abriss, fiel die hohe Erfolgsquote 

der Beschwerden durch die ARGE gegen 

Bescheide des Bundesamtes für Fremden-

wesen und Asyl (BFA) auf: Ein Beamter 

des BMI, zwischenzeitig Behördendirek-

tor, erstattete offenbar aufgrund der ho-

hen Erfolgsquote bei Schubhaftbeschwer-

rechte Österreich (VMÖ) – Ende Februar 

war dann nur die logische Folge. Dieser 

ging der Abschluss einer Grundsatzverein-

barung zwischen Innen- und Justizministe-

rium hinsichtlich des noch abzuschlie-

ßenden Rahmenvertrags mit der BBU 

GmbH voraus: Der Justizministerin Alma 

Zadić gelang es dabei, das Worst-Case-Sze-

nario zu verhindern und einige Verbesse-

rungen zu verhandeln. 

Während das Innenministerium davon 

ausging, dass sich die vorgesehene Wei-

sungsfreiheit nur auf die konkrete Rechts-

beratungstätigkeit der Berater*innen be-

ziehen würde, wurde auch eine Weisungs-

freiheit der Leitung Rechtsberatung in 

fachlicher Hinsicht vereinbart. Bei Unklar-

heiten, ob eine Weisung des Geschäftsfüh-

rers der Dienst- oder Fachaufsicht zuzu-

ordnen ist, kann die Leitung Rechtsbera-

tung den Aufsichtsrat befassen, wobei 

dem vom Justizministerium bestellten Auf-

sichtsratsmitglied eine besondere Bedeu-

tung zukommt. Weiters wurde vereinbart, 

dass für zukünftig einzustellende 

Rechtsberater*innen ein abgeschlossenes 

österreichisches Jus-Studium und ein ab-

solviertes Gerichtsjahr Voraussetzung sind. 

Für bisherige Rechtsberater*innen von 

VMÖ, Diakonie und Volkshilfe, die von der 

BBU GmbH übernommen wurden, gilt die-

se Voraussetzung aber noch nicht. Es wur-

de das Einziehen einer weiteren organisa-

torischen Ebene zwischen Geschäftsfüh-

bundesagentur für betreuungs- und unterstützungsleistungen

Die Beendigung der gesetzlichen 
Rechtsberatung durch NGOs war 
zweifellos die Hauptmotivation für 
die Verstaatlichung.
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ren über die letzten Jahre Pionierarbeit ge-

leistet und Maßstäbe gesetzt. Neben dem 

Erreichen einer extrem hohen Erfolgsquote 

von Beschwerden gegen erstinstanzliche 

Asylbescheide ist die ARGE Rechtsberatung 

auch konsequent gegen die unsägliche Pra-

xis des Innenministeriums, leichtfertig 

Schubhaft zu verhängen, vorgegangen. Die 

Diakonie hat in den letzten acht Jahren un-

zählige Schubhaftbeschwerden eingebracht 

– aufgrund dieser Beschwerden wurden 

durch das Gericht insgesamt 6.775 Tage 

Haft für unrechtmäßig erklärt. Österrei-

chische Behörden haben also allein in den 

letzten acht Jahren Menschen im Ausmaß 

von insgesamt mindestens 18,5 Jahren zu 

Unrecht ihrer Freiheit beraubt. Auf diesen 

Einsatz für Grund- und Freiheitsrechte rea-

gierte das nicht für seine Selbstkritik be-

kannte Innenministerium mit der Verstaatli-

chung der Rechtsberatung und formulierte 

sein Ziel in den Materialien zum Gesetzes-

entwurf wie folgt: „Durch die Bundesagen-

tur kann gewährleistet werden, dass die 

faire, realistische und objektive Rechtsbera-

tung als Beitrag zur öffentlichen Aufgabe 

der effektiven und raschen rechtsstaatli-

den eine Betrugsanzeige gegen die Diako-

nie. Die haltlosen Vorwürfe führten rasch 

zu einer Einstellung des Strafverfahrens, 

zeigten aber, dass das Einstehen partei-

ischer Vertretung durch die zivilgesell-

schaftlichen Organisationen im BMI als lä-

stig gilt. Christoph Riedl, Experte bei der 

Diakonie, wurde vom ehemaligen BFA-Di-

rektor und nunmehrigen Leiter der Grup-

pe „Asyl und Rückkehr“ im Innenministe-

rium und Aufsichtsratsmitglied der BBU 

GmbH Wolfgang Taucher gar wegen „Be-

leidigung einer Behörde“ strafrechtlich 

angezeigt: Taucher stieß sich an der öf-

fentlichen Kritik, dass selbst würfeln zu 

richtigeren Entscheidungen führen würde 

als die Praxis der Behörde. Hintergrund 

war, dass über 40 Prozent der erstins-

tanzlichen Bescheide vom Gericht – vor 

allem auch aufgrund der Beschwerden 

der ARGE – aufgehoben wurden. Auch 

dieser Kriminalisierungsversuch schei-

terte, das Verfahren wurde eingestellt. 

Die Mitgliedsorganisationen der ARGE 

Rechtsberatung – Volkshilfe Oberösterreich 

und Diakonie Flüchtlingsdienst – haben im 

Bereich der Rechtsberatung im Asylverfah-

bundesagentur für betreuungs- und unterstützungsleistungen

Auf Grund der Schub- 
haftbeschwerden der 
Diakonie wurden 
durch das Gericht ins-
gesamt 6.775 Tage
Haft für unrechtmäßig 
erklärt.



asyl aktuell 3/2020

18

mit dem Abschluss des Rahmenvertrags, 

der das Verhältnis zwischen Bundesagen-

tur einerseits und Bundesministerium ande-

rerseits genau bestimmen sollte und Grund-

lage der Tätigkeit der Bundesagentur ist, bis 

zum 30. November 2020 zugewartet. Erst 

am Tag vor Aufnahme der operativen Tätig-

keit im Bereich Grundversorgung und ein 

Monat vor dem Beginn der weisungsfreien 

staatlichen Rechtsberatung war also ver-

traglich abgesichert, für welche Leistungen 

und unter welchen Bedingungen die Agen-

tur wie viel Geld vom Bund erhalten wird. 

Professionell sieht anders aus.

Doch damit nicht genug: Der Rahmen-

vertrag definiert auch die gesetzlich nicht 

näher definierte Weisungsfreiheit und „Un-

abhängigkeit“ der Rechtsberatung und die 

medial kolportierte stärkere Absicherung 

dieser Weisungsfreiheit, die die Justizmini-

sterin ausverhandelt hat. Wie diese aber 

abgesichert sein soll, wird der Allgemeinheit 

nicht zugemutet: Die Inhalte des Rahmen-

vertrags unterliegen nach Ansicht des In-

nenministeriums nämlich der Amtsver-

schwiegenheit. Welche Geheimhaltungsin-

teressen hier überhaupt vorliegen, ge-

schweige denn welche Interessen der Öf-

fentlichkeit am Inhalt überwiegen sollen, ist 

schleierhaft.

Die ersten Erfahrungen mit der Ar-

beit der BBU zeigen, dass die Mitarbei- 

ter*innen bemüht sind, die Auswirkungen 

der Systemumstellung für die Betroffenen 

möglichst gut abzufangen. Allein der Um-

stand, dass die BBU GmbH über einen Mo-

nat nach dem Start der operativen Tätig-

keit über keine professionelle Website 

und keinen Außenauftritt verfügt, lässt 

aber vermuten, dass das Innenministeri-

um die BBU GmbH nicht als ausgelagerte 

Agentur, sondern vielmehr als nachge-

ordnete Dienststelle betrachtet.

chen Verfahrensführung wiederhergestellt 

wird.“ Wie groß das Interesse des Innenmi-

nisters ist, an einer funktionierenden 

Rechtsberatung und -vertretung durch eine 

Agentur, deren Alleingesellschafter er ist, 

gegen Bescheide einer Behörde, deren 

höchstes Organ er ist, werden wir penibel 

dokumentieren. 

Holpriger Start
Das Engagement des Innenministeriums für 

einen gelungenen Start seiner eigenen Bun-

desagentur kann bestenfalls als ausbaufä-

hig beschrieben werden. Der ursprüngliche 

Start der Übernahme der operativen Tätig-

keit der Grundversorgung war gesetzlich 

mit 01.07.2020 vorgesehen, jener der üb-

rigen Teile (Rechts- und Rückkehrberatung) 

mit 01.01.2021. Der Innenminister verschob 

den Start der Grundversorgung vermutlich 

wegen des pandemiebedingten Ausnahme-

zustands auf 01.12.2020. Der Start der 

Rechtsberatung wurde hingegen nicht ver-

schoben, obwohl es gute Gründe dafür gab, 

dass der Gesetzgeber bewusst einen Zeit-

raum von einigen Monaten zwischen der 

Übernahme verschiedener Tätigkeitsbe-

reiche vorgesehen hat.

Auch andere Entwicklungen werfen 

Zweifel auf: Während die gesetzliche 

Grundlage für die Bundesagentur schon im 

Frühjahr 2019 geschaffen wurde, wurde 

bundesagentur für betreuungs- und unterstützungsleistungen

Die ersten Erfahrungen 
zeigen, dass die 
Mitarbeiter*innen be-
müht sind, die Auswir- 
kungen der System- 
umstellung für die 
Betroffenen möglichst 
gut abzufangen.
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Mit Jahreswechsel ist auch die Rechts- und Rückkehrbera- 
tung der BBU (Bundesagentur für Betreuungs- und Unter- 
stützungsleistungen) angelaufen. Das Projekt von Herbert 
Kickl stand von Anfang an unter kritischer Beobachtung der 
NGOs. Mit Andreas Achrainer wurde noch unter der Über- 
gangsregierung ein Geschäftsführer bestellt, der vor allem 
Erfahrung in komplexen Organisationsfragen mitbringt. Mit  
ihm sprachen Lukas Gahleitner-Gertz und Herbert Langthaler.

aa: Herr Achrainer, Sie kommen vom 

Roten Kreuz, Sie haben Erfahrungen im Be-

reich des Zivildienstes und mit Spitälern. 

Haben Sie in dem Bereich, in dem Sie gear-

beitet haben, schon einmal Erfahrungen 

mit Flüchtlingsbetreuung gemacht?

Andreas Achrainer: Ich war ab 2001 

für das Rote Kreuz in der Zivildienstverwal-

tung als Geschäftsführer tätig. Da waren al-

le Organisationen, die in der Flüchtlingsbe-

treuung tätig waren, Kunden. Hier hat es 

immer sehr enge Kontakte gegeben, wobei 

es auch darum gegangen ist, die richtigen 

jungen Männer an den richtigen Platz zu 

bringen. Innerhalb des Roten Kreuzes in 

den Landesverbänden Burgenland und NÖ 

wurden Kontakte mit dem Netzwerk Asylan-

walt, Ambermed und mit Einrichtungen des 

Roten Kreuzes für die Landesgrundversor-

gung gepflegt. Beim Diakoniewerk, wo ich 

auch einige Zeit tätig sein durfte, hatten wir 

eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche 

mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung. 

Auch hier war das Thema Asyl immer wie-

der Teil des Betreuungsalltags. Und auch in 

den Krankenhäusern gab es Berührungs-

punkte, weil diese in der Tradition als Or-

densspitäler auch Menschen ohne Versiche-

rung betreut haben, worunter auch immer 

wieder Flüchtlinge waren.

Kontinuität, 
Qualität und 
Transparenz

Der Jurist Andreas 
Achrainer war Landes- 
geschäftsführer des 
Roten Kreuzes-NÖ & 
Burgenland, danach fu-
sionierte er in Wien 
zwei Ordensspitäler 
zum heutigen Franzis- 
kus-Spital. Zuletzt war 
er in der Austrian 
Medicines Verification 
System GmbH (AMVS) 
für die Umsetzung der 
Arzneimittelrichtlinie in 
Österreich zuständig.
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NGOs fragten: Was möchte der jetzt ei-

gentlich von uns? Zu diesem Zeitpunkt war 

die Situation noch sehr von Emotionen und 

Ängsten geprägt. Je mehr wir in die ge-

meinsamen Gespräche hineingegangen 

sind, dürfte man doch gemerkt haben, 

dass ich gemeinsam an die Aufgabe heran-

gehen möchte und das Umfeld gut kenne. 

Wichtig war auch die Klärung, dass beim 

Betriebsübergang Mitarbeiter*innen von 

allen Organisationen übernommen werden 

– die auch weiterhin ihre Expertise einbrin-

gen. Die Einrichtung eines Qualitätsbeirats 

für die Rechtsberatung wurde vorange-

trieben, wo unter anderem ein Vertreter 

des Österreichischen Rechtsanwaltskam-

mertages und die Richtervereinigung da-

bei sein werden und der demnächst seine 

erste Sitzung abhalten wird. In diesem Bei-

rat werden alle Themen, die mit Qualität 

und Qualitätskontrolle zu tun haben, be-

handelt, von neuen Richtlinien für die 

Rechtsberatung bis zu Ausbildungsfragen. 

Das Thema strukturelle Absicherung der 

Rechtsberatung wurde aufgenommen 

(Stellung der Rechtsberater*innen). Ein we-

sentlicher Punkt wird auch werden, wie 

wir die Ausbildung aufsetzen. Zuerst ist 

wichtig, alle Organisationen auf einen ge-

meinsamen Stand zu bringen. Wir denken 

hier an eine Art Grundausbildung im mate-

riellen und im Verfahrensrecht, die die 

Mitarbeiter*innen aus dem VMÖ und aus 

der ARGE-Rechtsberatung das erste halbe 

Jahr durchlaufen werden. All das soll dem 

Thema Unabhängigkeit den entspre-

chenden Stellenwert und die nötige Absi-

cherung geben.

aa: Es ist ja nicht mehr wahnsinnig viel 

Zeit. Wie weit ist man und was waren bis-

her die größten Herausforderungen? Was 

sind die Brocken, die noch bis zum Jahres-

beginn vor Ihnen liegen?

aa: Was war Ihr Beweggrund sich zu be-

werben, als der Posten des BBU-Geschäfts-

führers ausgeschrieben wurde? Warum 

glauben Sie, dass Sie der geeignete Mann 

für diesen Job sind?

AA: Ein wichtiger Punkt ist, dass ich 

viel Erfahrung mit dem Zusammenführen 

von verschiedenen Organisationskulturen 

habe. Wir haben es hier mit einem äußerst 

komplexen Betriebsübergang mit Mitar- 

beiter*innen aus sechs Organisationen zu 

tun. Angefangen vom BMI, der Diakonie, 

Caritas, Volkshilfe Oberösterreich, VMÖ 

und schließlich ORS, aus all diesen Organi-

sationen werden jetzt Mitarbeiter*innen 

unter einem Dach zusammengeführt. Ich 

habe genau das Gleiche bei zwei Ordens-

spitälern gemacht, da haben wir auch rund 

700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-

habt, die unter einem Dach zusammenge-

führt wurden. Ich bin überzeugt, das Pro-

jekt BBU steht und fällt mit der Zusam-

menarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die man mitnimmt. Dafür muss man 

die Organisationskulturen dahinter gut 

kennen. Ich kenne auch das BMI von der 

Zivildienstverwaltung. Ich freue mich, dass 

die Bestellung auf mich gefallen ist.

aa: Wir NGOs standen der Idee der BBU 

ausgesprochen ablehnend gegenüber, be-

sonders im Bereich der Rechts- und Rück-

kehrberatung. Weniger bei der Betreuung 

in den Bundesquartieren, wo ich persön-

lich glaube, dass das eine staatliche Aufga-

be ist, die man nicht privaten, profitorien-

tierten Firmen überlassen sollte.

Wie haben Sie diese Vorbehalte der 

NGOs erlebt und wie würden Sie argumen-

tieren, um die immer noch vorhandenen 

Vorbehalte zu entkräften? 

AA: Am Anfang waren alle in den Ge-

sprächen noch sehr vorsichtig. Man hat 

gemerkt, dass sich viele auf Seiten der 

bundesagentur für betreuungs- und unterstützungsleistungen
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träglich eingebaut wurden erwähnt, den-

noch bleibt die BBU von der Grundidee ein 

ideologisches Projekt. Die BBU wurde unter 

der Maxime konzipiert, dass die NGOs aus 

diesem Bereich herausgedrängt werden 

sollten. Die Rede war von einer „objektiven 

Beratung“ für die Betroffenen, wohl im Ge-

gensatz zu einer parteiischen Beratung im 

Sinne der Schutzsuchenden. Es wurde auch 

immer wieder gesagt, dass die NGOs die 

Verfahren verzögern würden. Und man 

muss ja auch sagen: Die Wirksamkeit der Si-

cherheitsmaßnahmen, die jetzt eingezogen 

wurden, sind auch von Personen abhängig, 

also wer im Justizministerium oder im Auf-

sichtsrat sitzt. Können Sie die Vorbehalte 

der Zivilgesellschaft nachvollziehen, aus der 

Genese dieses Projekts?

AA: Ich glaube, dass diese struktu-

rellen Maßnahmen, die jetzt gesetzt worden 

sind, die in den politischen Verhandlungen 

erarbeitet wurden, eine wesentliche Grund-

lage bilden. Es haben sehr viele Menschen 

dazu beigetragen, dass es gute Grundlagen 

und Absicherungsmaßnahmen gibt. Der Ge-

schäftsführer einer GmbH muss mit seinem 

Bereichsleiter in einem guten Einvernehmen 

AA: Also die größte Herausforderung 

ist in so einem Prozess aus sechs Organisa-

tionen und sechs Organisationskulturen, 

die dahinterstecken, die neue Organisati-

onskultur der BBU zu schaffen. Wir haben 

versucht, das durch Kulturworkshops auf-

zulösen, an denen alle Organisationen teil-

genommen haben. Oder Mitarbeiter*innen

veranstaltungen, wo man sich den Fragen 

gestellt hat. Wir waren quer durch Öster-

reich unterwegs und haben noch bevor die 

COVID-19-Pandemie wieder stärker zuge-

schlagen hat, versucht alle Organisationen, 

alle Geschäftsstellen zu besuchen und 

auch mit den Mitarbeiter*innen ins Ge-

spräch zu kommen. Der Mitarbeiter*innen- 

übergang braucht auch vertragliche Rege-

lungen und wir haben Verträge mit den 

Organisationen ausgearbeitet. 

Am 1.1. läuft die Rechtsberatung und 

Rückkehrberatung an. Dafür muss die Situ-

ation vor Ort, die Büros und das Beratungs-

setting neu aufgestellt werden. Wir haben 

in allen Bundesländern jeweils ein bis zwei 

neue Beratungsörtlichkeiten gefunden. Wir 

sind in jedem Bundesland vertreten und ha-

ben natürlich auch versucht, das entspre-

chend modern aufzusetzen. Das dritte The-

ma bis zum 1.1. ist, dass wir uns natürlich 

auch inhaltlich vorbereiten und man von 

Anfang an den Qualitätsrichtlinien einen 

sehr breiten Stellenwert gibt. Wir wollen 

auch die Zivilgesellschaft sowie die Organi-

sationen der Zivilgesellschaft einbinden. 

Auch da hat es schon Gespräche gegeben. 

Ich verfolge dabei die Philosophie, nicht ein 

abgeschlossenes Gebilde BBU darzustellen, 

sondern sehr offen auf alle Player zuzuge-

hen, weil ich glaube, je transparenter und 

offener man an die Sache herangeht, umso 

besser kann man Vorbehalten begegnen.

aa: Sie haben jetzt einige der – ich sag ein-

mal – Sicherheitsmaßnahmen, die nach-

bundesagentur für betreuungs- und unterstützungsleistungen

Bezüglich der Bundes- 
grundversorgung gibt 
es seitens der NGOs die 
Befürchtung, dass sich 
die diese nach dem 
Modell Bürglkopf ent-
wickeln könnte.
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fang nächsten Jahres befristet, also kurz 

nachdem die BBU tatsächlich operativ tätig 

geworden sein wird. Werden Sie sich wie-

der bewerben bzw. ist geplant, dass sie die 

BBU weiterführen werden oder wird die 

Leitung rasch an eine neue Person überge-

ben?

AA: Ich glaube, dass in allen Be-

reichen der Bundesagentur Kontinuität  

gefragt ist, insbesondere für unsere 

Mitarbeiter*innen. Wir haben schon einiges 

in vertrauensbildende Maßnahmen inve-

stiert. Ich habe sehr viele Gespräche ge-

führt und war in letzter Zeit sehr viel un-

terwegs. Man muss auf die Menschen zu-

gehen und eine erfolgreiche Arbeit hängt 

auch vielfach von Personen ab. Es ist mir 

wichtig, dass ich – bildlich gesprochen – 

dem Kind erst einmal gehen lerne und ihm 

dann weiterhin die Hand reiche und es 

weiter begleiten möchte.

aa: Wir haben jetzt in erster Linie über die 

Rechtsberatung gesprochen. Bezüglich der 

Bundesgrundversorgung gibt es seitens 

der NGOs und vor allem von ehrenamt-

lichen Helfer*innen die Befürchtung, dass 

sich die Bundesgrundversorgung nach 

dem Modell Bürglkopf entwickeln könnte. 

Also die Tendenz, Menschen während des 

Asylverfahrens zu isolieren und dafür zu 

sorgen, dass es keinen Kontakt zur Zivilbe-

völkerung gibt, damit keine Bindungen 

entstehen können. Wie würden Sie dieser 

Befürchtung begegnen? 

AA: Nach meinem Dienstantritt habe 

ich „mein Unternehmen“ mit einer starken 

Vision und Mission ausgestattet. Zwei ganz 

wesentliche Begriffe beinhaltet die Missi-

on: Menschenwürde und Menschenrechte. 

Da werden wir auch dranbleiben. Und zur 

Befürchtung die BBU könnte eine Black 

Box werden. Eine Black Box wird man 

dann, wenn man sich abschottet. Wir ha-

stehen. Aufgrund der strukturellen Vorbe-

reitungen im Hintergrund lässt es sich sehr 

gut arbeiten, weil man das gleiche Ziel hat. 

Ich als Geschäftsführer habe das Ziel, dass 

ich die BBU effizient und wirtschaftlich füh-

re, was kein Widerspruch zu einer hohen 

Qualität in allen Bereichen ist.

Wir wollen eine qualitätsvolle Rechts-

beratung aufsetzen. Dazu müssen alle auf 

dem gleichen Wissensstand sein. Es gibt 

auch ein unterschiedliches Qualitätsver-

ständnis in den verschiedenen Organisati-

onen. Wir werden jetzt durch Schulungen 

alle auf einen einheitlichen Qualitätsstan-

dard bringen. Wir sind dabei im intensiven 

Austausch mit UNHCR und auch jenen In-

stitutionen, die zukünftig im Qualitätsbei-

rat sitzen werden. All das soll die Sicher-

heit geben, dass auch weiterhin eine 

rechtsstaatlich fundierte Rechtsberatung 

möglich ist.

aa: Sie haben sich als Überraschungskan-

didat in einem Bewerbungsverfahren 

durchgesetzt. Ihr Arbeitsvertrag ist bis An-

bundesagentur für betreuungs- und unterstützungsleistungen

Es gibt ein unterschiedliches 
Qualitätsverständnis in den 
verschiedenen Organisationen.
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sen Agenden sollen bei der ÖVP verankert 

sein. Die BBU ist eines der wenigen The-

men, bei dem die Koalitionsparteien darauf 

angewiesen sind, zusammen zu arbeiten, 

weil die Rechtsberatung von der Justizmi-

nisterin bestellt werden muss. Wie läuft da 

die Zusammenarbeit?

AA: Man versucht, sich jetzt einmal 

kennenzulernen. Die wesentlichste Aufga-

be ist es herauszuarbeiten, wie die BBU als 

ausgelagerte GmbH mit einem bestimmten 

Auftrag funktionieren kann. Der Auftrag ist 

vertraglich verankert, was dafür sorgen 

soll, dass die GmbH auch ihre Arbeit ma-

chen kann. Das wird von beiden Ministe-

rien so gesehen. Ich habe versucht, das 

Ganze auf einer möglichst sachlichen Ebe-

ne zu diskutieren. Ich bin kein Politiker. 

Meine Aufgabe als Geschäftsführer ist 

meinem Auftrag möglichst gut und sach-

lich nachzukommen.

aa: Ein entscheidender Hebel ist natürlich 

die Finanzierung.

AA: Natürlich, die Finanzierung ist wie 

immer und überall ein wesentlicher Hebel. 

Hier wird auf eine sehr qualitätsvolle Ar-

beit Wert gelegt. 

aa: Bei der wirtschaftlichen Folgenanalyse 

zum BBU-Gesetz wurde angekündigt, dass 

durch die Einrichtung der BBU ein großes 

Einsparungspotential gegenüber den bis-

herigen Strukturen und Abläufen realisiert 

werden könne. Wie ist hier Ihre Einschät-

zung?

AA: Das Einsparungspotential sehe 

ich im Bereich der Bundesgrundversor-

gung. Hier sind über die Jahre Doppelglei-

sigkeiten entstanden. Ich bin überzeugt, 

dass man im administrativen Bereich mit-

telfristig vieles bündeln kann. Auch bezüg-

lich Digitalisierung ist hier noch sehr viel zu 

machen. Ich bin überzeugt, wir können 

ben uns aber von Anfang an bemüht, auch 

die zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzubinden. Zum Beispiel bei der Erarbei-

tung von Angeboten für die Tagesstruktur. 

Wir laden auch Vertreter*innen der NGOs 

ein, uns hier zu unterstützen.

aa: Ein Problem ist die zum Teil sehr lange 

Verweildauer in der Bundesgrundversor-

gung. Da werden Sie es vermutlich schwer 

haben, weil das am BFA liegt, wie lange die 

ersten Verfahrensschritte dauern. Wie 

kann man damit umgehen? Wie kann man 

eine menschenwürdige Unterbringung 

auch unter diesen Voraussetzungen sicher-

stellen?

AA: Ich würde dabei nicht nur das 

BFA in der Verantwortung sehen. Für uns 

war es wichtig, ein Mitspracherecht dabei 

zu haben, für die Betreuungssituation der 

Klient*innen die jeweils richtige Einrich-

tung zu finden. Wir wollen dieses Mitspra-

cherecht auch leben. Wir wollen sowohl 

mit den Ländern als auch mit dem BFA 

sprechen und die Abläufe neu aufrollen. 

Da müssen wir aber auch die Partner ent-

sprechend mit an Bord nehmen und be-

sprechen, wie man das gemeinsam mei-

stern kann. Das ist kein Prozess, der am  

1. Dezember mit Start der Bundesgrund-

versorgung durch die BBU abgeschlossen 

ist, sondern der startet dann erst richtig.

aa: Wie sieht hier die Vision aus?

AA: Gemeinsam mit allen Partnern 

(Bund, Länder und der Zivilgesellschaft) an 

Lösungen zu arbeiten. 

aa: Wir haben ja eine türkis-grüne Koaliti-

on, die unter dem Motto „das Beste aus 

beiden Welten“ läuft. Man sieht aber, dass 

es mehr eine Aufteilung der Bereiche gibt. 

Die Grünen sollen sich um die Umwelt 

kümmern, das Innenministerium und des-

bundesagentur für betreuungs- und unterstützungsleistungen
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schaftlichen Organisationen ins Gespräch 

zu kommen, um entsprechende Möglich-

keiten zu finden bzw. Betreuungskonzepte 

neu zu denken.

aa: Der Bereichsleiter in der Rückkehrbera-

tung, Menschenrechtsbeobachtung und 

Dolmetsch-Leistungen ist der Chef des 

Vereins Menschenrechte Österreich (VMÖ). 

Durchaus eine umstrittene Persönlichkeit 

unter NGOs im Asylbereich. Der VMÖ hat in 

der Vergangenheit sehr viele Menschen-

rechtsbeobachtungen bei Abschiebungen 

gemacht. Wird sich die BBU im Bereich der 

Menschenrechtsbeobachtung auf europä-

ischer Ebene engagieren? Und sollte eine 

staatliche Agentur wie die BBU so etwas 

wie Menschenrechtsbeobachtung über-

haupt machen? 

AA: Im Einrichtungsgesetz ist festge-

legt, dass wir für die Menschenrechtsbeo-

bachtung zuständig sind. Da gibt es einen 

klaren Auftrag. Es ist sichergestellt, dass 

der Menschenrechtsbeobachter eine unab-

hängige Stellung einnimmt. Ich kann ihm 

nicht vorgeben, wie er seine Berichte an-

zugeben hat. Ich werde den Rahmen vor-

geben, aber den Bericht wird er unabhän-

gig erstellen. Ich habe versucht, die Konti-

nuität in allen Bereichen zu garantieren. 

Ich werde darauf achten, dass der Auftrag 

auf nationaler Ebene umgesetzt wird.

aa: Wo liegen Ihre roten Linien?

AA: Ich habe bewusst die Begriffe der 

Menschenwürde und der Menschenrechte 

in die Mission aufgenommen. Der Moment, 

wenn das überschritten würde, ist für 

mich eine dicke rote Linie.

Das Gespräch fand bereits im November 

2020 statt.

ohne an der Qualitätsschraube drehen zu 

müssen, hier einiges an Einsparungspoten-

tial finden. 

aa: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

leiden besonders unter der langen Ver-

weildauer in den Bundesquartieren und 

auch bei anderen vulnerablen Gruppen, 

wie psychisch oder physisch kranken Men-

schen, funktioniert der Übergang von der 

Bundesgrundversorgung zur Grundversor-

gung nicht. Sehen Sie bei der Betreuung 

von vulnerablen Gruppen Handlungsbe-

darf?

AA: Also insbesondere im Bereich der 

UMF werden wir gleich im ersten Jahr ei-

nen Schwerpunkt setzen. Die Gespräche 

zwischen der Bundesgrundversorgung 

und der Ländergrundversorgung müssen 

forciert, die Zusammenarbeit mit den 

NGOs verbessert werden. Auch für LGBT-

Personen soll es neue Konzepte geben. 

Auch hier haben wir vor, mit zivilgesell-

bundesagentur für betreuungs- und unterstützungsleistungen

Wir wollen sowohl mit den Ländern 
als auch mit dem BFA sprechen und 
die Abläufe neu aufrollen.

Am 1.1. läuft die 
Rechtsberatung und 
Rückkehrberatung an. 
Dafür muss die Situa- 
tion vor Ort, die Büros 
und das Beratungs- 
setting neu aufgestellt 
werden.
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Freiheitsentzug als Abschreckung
Schubhaft, Haft ohne Delikt, wie sie von Kritiker*innen 
immer wieder genannt wird, hat sich in den vergangenen 
Jahren von einem letzten und zeitlich stark eingeschränkten 
Mittel zur Durchsetzung einer Außerlandesbringung zu einer 
Form der Beugehaft mit Abschreckungspotential und zu 
einem Instrument, Menschen zu brechen, entwickelt.
Von Herbert Langthaler

„Mein Besuch im Gefängnis war heute be-

sonders traurig“, berichtet der Autor Ernst 

Schmiederer am 9. September 2020 auf 

seinem Facebook-Account. „Vier Monate 

und fünf Tage“ habe Najib mit gesenktem 

Blick gemurmelt. So lange saß der junge 

Mann, den Schmiederer einige Monate da-

vor kennengelernt hatte, zu diesem Zeit-

punkt in Schubhaft. „Von Tag zu Tag hoff-

nungsloser. Und von Besuch zu Besuch er-

kennbar schwächer“, beschreibt Schmie-

derer Najibs Zustand. Der junge Afghane 

blieb trotz Beschwerde gegen die Schub-

haft weiterhin eingesperrt, obwohl eine 

Abschiebung nach Afghanistan aufgrund 

der COVID-19-Reisebeschränkungen auf 

absehbare Zeit undurchführbar war.

Lange Geschichte
Schubhaft für Asylwerber*innen ist eine 

seit vielen Jahren auch juristisch um-

kämpfte behördliche Maßnahme. Schon in 

den 1990er Jahren schlossen sich verschie-

dene NGOs zur Kampagne Licht ins Dunkel 

der Schubhaft zusammen. Bei einer Aktion 

am Wiener Graben wurde ein Käfig aufge-

„Von Tag zu Tag hoff-
nungsloser. Und von 
Besuch zu Besuch er-
kennbar schwächer“,
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das BFA (Bundesamt für Fremdenwesen und 

Asyl), sondern auch das Bundesverwal-

tungsgericht dazu, die Möglichkeit, Men-

schen, die zur Ausreise gezwungen werden 

sollen, einzusperren, sehr weit zu fassen.

Wer kommt in Schubhaft?
In Schubhaft finden sich Personen, die sich 

in der einen oder anderen Weise ohne gül-

tigen Aufenthaltstitel in Österreich aufhal-

ten: einerseits abgelehnte Asylwerber*in- 

nen (wobei es immer wieder auch vor-

kommt, dass Personen während des Asyl-

verfahrens in Schubhaft kommen) oder 

„Drittstaatsangehörige“, die ihren legalen 

Aufenthalt überzogen haben oder über-

haupt „illegal“ eingereist sind, schließlich 

auch EU-Bürger*innen, die z.B. nicht über 

die rechtlich vorgesehenen Mittel für den 

Aufenthalt in Österreich verfügen. 

Anderes als die mediale Berichterstat-

tung vermuten lässt, kommt der Großteil 

der Abzuschiebenden aus EU-Mitglieds-

staaten wie Rumänien, Bulgarien oder der 

Slowakei. Hier handelt es sich um Per-

sonen, die wegen Rechtsbrüchen verurteilt 

wurden oder um Obdachlose und solche, 

die unionsrechtliche Voraussetzungen für 

den Aufenthalt in Österreich nicht erfüllen. 

In zweiter Linie trifft es Menschen aus 

Nicht-EU-Staaten (von Serbien und Albani-

stellt. Etliche Jahre später, 1998, wurde eine 

Pressekonferenz abgehalten mit anschlie-

ßendem Besuch der Schubhaft am Her-

nalser Gürtel in Begleitung der Menschen- 

rechtssprecher*innen von SPÖ, Grünen und 

Liberalem Forum – die dort auch prompt  

einen 16-Jährigen aus Bangladesch vorfan-

den. Innenminister Schlögl musste darauf-

hin zugeben, dass in diesem Jahr 773 Min-

derjährige in Schubhaft gesessen waren. 

Solche menschen- und kinderrechtlich un-

haltbaren Zustände gehören – dank jahre-

langer Kämpfe – der Vergangenheit an. Die 

Gegenwart ist allerdings, siehe den Fall Na-

jibs, weiter voll unverständlicher Härten.

Im Laufe der Jahre gelang es den NGOs 

in Zusammenarbeit mit dem Menschen-

rechtsbeirat und seinen Kommissionen zwar 

zwischenzeitlich, mehr Transparenz in die 

Schubhaft zu bringen, stellenweise gab es 

Verbesserungen bei der sozialen Betreuung 

und – von der EU vorgegeben – bei der 

Rechtsberatung, aber immer wieder gab es 

auch Rückschläge, vor allem in den Phasen 

schwarz-blauer Regierungen. Was Verhän-

gung und Dauer betrifft, waren Anwält*in- 

nen und NGOs mit einigen Beschwerden bei 

den Höchstgerichten erfolgreich. Seit die 

maximale Dauer der Schubhaft allerdings in 

der Fremdenrechtsnovelle 2017 auf 18 Mo-

nate hinaufgesetzt wurde, tendiert nicht nur 

schubhaft

Juli 2006: Aktion der 
Initiative „Keine Gitter 
für Flüchtlinge“ statt. 
Damit wurde auf ein 
Urteil des VfGH auf-
merksam gemacht, 
dass im Falle der Ver- 
hängung von Schub- 
haft eine Einzelfall- 
prüfung vorschreibt.
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dern schlechter ist als das prekäre Leben in 

Wien.

Welche rechtlichen Grundlagen  
hat Schubhaft?
Schubhaft ist in § 76 Fremdenpolizeigesetz 

(FPG) geregelt. Es ist keine Strafhaft und 

dient lediglich der Sicherung einer Ab-

schiebung in Fällen, in denen der „Aufent-

halt des Fremden die öffentliche Ordnung 

oder Sicherheit gefährdet oder Fluchtge-

fahr vorliegt“. Schubhaft muss zudem 

„verhältnismäßig“ sein, d.h. es muss abge-

wogen werden, was schwerer wiegt, das 

„öffentliche Interesse an einer baldigen 

Durchsetzung einer Abschiebung [oder 

der] Schutz der persönlichen Freiheit des 

Fremden“. Dabei werden vor allem be-

gangene Straftaten berücksichtigt und 

Fremde nach Verbüßen einer Haftstrafe oft 

direkt in Schubhaft genommen. 

Ein anderer Grund für die Verhängung 

von Schubhaft liegt vor, „wenn bestimmte 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass sich der Fremde dem Verfahren oder 

der Abschiebung entziehen wird oder dass 

der Fremde die Abschiebung wesentlich er-

schweren wird.“ Wenn zum Beispiel nach 

einem negativen Ausgang des Asylverfah-

rens versucht worden ist, „unterzutauchen“ 

oder in ein anders Land weiterzureisen. 

en bis zur Ukraine oder Moldawien), deren 

Bürger*innen häufig ohne Papiere in Ös-

terreich arbeiten und dann bei Baustellen-

kontrollen oder Kontrollen im öffentlichen 

Raum festgenommen werden.  Erst dann 

folgen in der Statistik Menschen aus au-

ßereuropäischen Drittstaaten – meist sol-

chen aus denen Flüchtlinge kommen.

Dürfen Abgeschobene wieder  
einreisen?
Ein Großteil der Betroffenen bekommt, 

auch wenn sie abgeschoben werden, kein 

Aufenthaltsverbot, weil ein solches nur bei 

„Gefährdung von öffentlicher Ordnung und 

Sicherheit“ verhängt werden kann. Mittello-

sigkeit oder das Nichtfolgeleisten einer Aus-

weisung allein reichen nicht aus – einer 

Wiedereinreise steht also nichts im Wege. 

Wobei das BFA öfters versucht, wegen 

„aggressiven Bettelns“ Aufenthaltsverbote 

zu verhängen. Sexarbeiter*innen, die regel-

mäßige Untersuchungen versäumt haben, 

riskieren, weil dies die öffentliche Gesund-

heit gefährdet, ebenfalls abgeschoben und 

mit einem Aufenthaltsverbot belegt zu wer-

den. In all diesen Fällen kommen, wie uns 

erfahrene Schubhaftbetreuer*innen und 

Sozialarbeiter*innen berichten, die Men-

schen trotzdem immer wieder nach Öster-

reich, weil die Situation in den Herkunftslän-

schubhaft

Ute Bock, Philipp 
Sonderegger, Corinna 
Milborn, Tanja 
Kraushofer, Andrea 
Eraslan-Weninger,  
Martin Schenk
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troffenen „untertauchen“ könnten. Gän-

gige Praxis war es auch, Familien zu tren-

nen, die Männer in Schubhaft zu nehmen 

und für die restliche Familie das gelindere 

Mittel anzuordnen.

Welche rechtlichen Mittel  
gegen Schubhaft gibt es?
Erst seit 2015 gibt es einen Anspruch auf 

rechtliche Vertretung in Schubhaft. Seit 1. 

Jänner 2021 ist die BBU-Rechtsberatung 

dafür zuständig, davor waren es die ARGE 

Rechtsberatung (Diakonie Flüchtlings-

dienst und Volkshilfe OÖ) und der Verein 

Menschenrechte Österreich (VMÖ). Schon 

am 1. Dezember 2011 war im Rahmen der 

Umsetzung von von Art. 13 der EU-Rück-

führungsrichtlinie in Österreich ein System 

der Rechtsberatung im fremdenpolizei-

lichen Verfahren eingeführt worden. Der 

damit betraute VMÖ, der auch für die 

Rückkehrberatung verantwortlich war und 

dort eine hohe „Erfolgsrate“ verzeichnen 

konnte, brachte in der Regel keine Be-

schwerden gegen Schubhaftbescheide ein.

Rechtsberatung in Schubhaft bedeu-

tet nicht nur, Information der Klient*innen, 

sondern auch, Beschwerden gegen die 

Haft ohne Delikt einzubringen. Um eine 

Beschwerde einbringen zu können, 

braucht es jedenfalls einen Schubhaftbe-

scheid. Werden Abzuschiebende erst kurz 

vor ihrer Deportation von der Polizei abge-

holt und bis zur Abschiebung in einem Po-

lizeianhaltezentrum (PAZ) festgehalten, ist 

eine Beschwerde nicht möglich, weil es 

sich lediglich um eine Festnahme mit An-

haltung (bis zu 72 Stunden) handelt.

Wird eine Person in Schubhaft genom-

men und erlässt das BFA einen Schubhaft-

bescheid, hat diese Person Anspruch auf 

Rechtsberatung und -vertretung. Das BFA 

muss die Rechtsberatung verständigen und 

diese spricht im PAZ, wo die Schubhaft voll-

Schubhaft muss in speziell dafür vor-

gesehenen Räumlichkeiten der Fremdenpo-

lizeibehörden vollzogen werden. Nur wenn 

sie im Anschluss an eine Strafhaft verhängt 

wird, können auch Gefängnisse zum Voll-

zug herangezogen werden. Allerdings müs-

sen dann Schubhäftlinge getrennt von an-

deren Häftlingen angehalten werden.

Gelinderes Mittel
Schubhaft ist immer das letzte Mittel, um 

eine Ausreise bzw. Abschiebung durchzu-

setzen, handelt es sich doch um einen 

massiven Eingriff in das besonders schüt-

zenswerte Menschenrecht auf Freiheit. Die 

Behörde ist daher verpflichtet, wenn im-

mer möglich weniger eingriffsintensive 

Mittel zu wählen. In diesem Sinne wurde 

bereits durch das Fremdengesetz 1997 das 

sogenannte „gelindere Mittel“ eingeführt. 

Diese „Schubhaft light“ kann bei Fällen, in 

denen der Zweck der Schubhaft auch ohne 

Einsperren erreicht werden kann, ange-

ordnet werden (§ 77 FPG). Betroffene müs-

sen sich dabei entweder regelmäßig bei 

der Polizei melden oder die abzuschie-

benden Personen (insbesondere Familien 

oder Minderjährige) müssen in eigens da-

für eingerichteten Gebäuden wohnen, zum 

Beispiel in dem euphemistisch „Familien-

unterkunft Zinnergasse“ genannten Famili-

enanhaltezentrum in Wien. Anfänglich 

wurde das gelindere Mittel selten prakti-

ziert, weil befürchtet wurde, dass die Be-

Im Laufe der Jahre gelang es den 
NGOs zwischenzeitlich mehr 
Transparenz in die Schubhaft zu 
bringen.

schubhaft
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gig eine Haftprüfung. Auch wenn ein Asyl-

antrag eingebracht wird, überprüft nur 

das BFA (also die gleiche Behörde, ja sogar 

die*der gleiche Referent*in), ob die Schub-

haftgründe weiterhin gegeben sind. Wenig 

überraschend hat diese Haftprüfung nur 

selten eine Enthaftung zur Folge. Wird al-

lerdings eine Schubhaftbeschwerde ge-

stellt, muss es sofort zu einer gerichtlichen 

Überprüfung kommen. 

Und das alles, obwohl das einzige 

„Delikt“ von Schubhäftlingen in der Regel 

ihr „illegaler“ Aufenthalt in Österreich ist. 

Im Gegensatz dazu muss bei Untersu-

chungshäftlingen die erste richterliche 

Haftprüfung bereits nach 48 Stunden er-

folgen und regelmäßig – jeden bzw. jeden 

zweiten Monat – wiederholt werden. 

Einen Vorteil hat das jetzige System: 

Die Rechtsberater*innen (bzw. ihre 

Klient*innen) haben es in der Hand, zu wel-

chem Zeitpunkt eine Schubhaftbeschwer-

de gestellt wird und so bleibt genügend 

Zeit, die Beschwerde gut vorzubereiten 

und gegebenenfalls noch Dokumente zu 

beschaffen oder Kontakt mit Angehörigen 

aufzunehmen.

Mit einer Schubhaftbeschwerde ist 

auch ein gewisses finanzielles Risiko ver-

bunden:  Neben der Eingabegebühr von  

30 Euro sind noch – im Falle einer abge-

wiesenen Beschwerde – die Verfahrensko-

sten von maximal € 887,20 zu tragen. Wo-

zogen wird, mit dem Schubhäftling, prüft 

den Schubhaftbescheid und schätzt die 

Chancen für eine Schubhaftbeschwerde ein. 

Wird es vom Schubhäftling gewünscht, ver-

fassen die Rechtsberater*innen schließlich 

eine Beschwerde an das BVwG (Bundesver-

waltungsgericht).

Wenn Menschen in Schubhaft kom-

men, ist meist schon eine aufenthaltsbeen-

digende Maßnahme (Aufenthaltsverbot, 

Rückkehrentscheidung) aufrecht. Auch da-

gegen kann, wenn die Klient*innen dies 

wünschen und die Frist noch nicht abge-

laufen ist, Beschwerde erhoben werden.

Berater*innen erzählen von ent-

täuschten Hoffnungen, die manchmal 

durch ihr Auftreten bei den Klient*innen 

geweckt wurden. So haben Beschwerden 

in Fällen, in denen eine Person schon län-

ger nicht mehr gemeldet war oder La-

dungen nicht Folge geleistet hat, meist kei-

ne Chance. Es kommt auch vor, dass eine 

Schubhaftbeschwerde erfolgreich ist, aber 

trotzdem die Schubhaft aufrechterhalten 

wird, wenn sich etwa der Sachverhalt zwi-

schenzeitig geändert hat und somit die 

Schubhaft begründet ist.

Wie läuft eine Schubhaftbeschwerde 
ab?
Schubhaft wird in den ersten vier Monaten 

nicht gerichtlich überprüft. Erst nach vier 

Monaten Haft erfolgt vom BVwG amtswe-

schubhaft

Erst nach vier Monaten 
Haft erfolgt vom BVwG 
amtswegig eine 
Haftprüfung.
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gal aufhältigen“ H. wurde also Schubhaft 

verhängt. In der Schubhaft wurde er dann 

von der ARGE Rechtsberatung beraten, wo 

sich herausstellte, dass er sehr wohl einen 

Asylantrag stellen hätte wollen. Obwohl er 

diesen nun auch formal im PAZ nachholte, 

wurde H. nicht aus der Schubhaft entlassen, 

weil das BFA die Ansicht vertrat, dass er den 

Asylantrag nur deshalb gestellt habe, um 

einer aufenthaltsbeendigenden Maßnahme 

zu entgehen. 

Die Schubhaftbeschwerde wurde mit 

der Begründung eingebracht, dass schon 

in der ersten Einvernahme klar war, dass 

H. einen Asylantrag stellen wollte, weil er 

dargelegt hatte, dass er aus Furcht vor 

Verfolgung nicht nach Marokko zurück-

kehren könnte. Das Bundesverwaltungsge-

richt schloss sich dieser Argumentation an 

und gab der Beschwerde statt. 

Auch formale Gründe, zum Beispiel 

schlecht begründete Schubhaftbescheide, 

führen oft dazu, dass Beschwerden statt-

gegeben wird. Eine Gruppe, bei der sich 

die Rechtberatung in Schubhaft als beson-

ders wichtig erwiesen hat, sind Frauen, die 

Betroffene von Menschenhandel sind. Fälle 

von Menschenhandel würden, wenn es 

keine Rechtsberatung in der Schubhaft gä-

bei sich dieses Risiko in der Praxis relati-

viert, verfügen doch die meisten Betrof-

fenen über keinerlei finanzielle Mittel. 

Wenn eine Beschwerde erfolgreich ist, hat 

die*der Betroffene Anspruch auf Haftent-

schädigung von 100 Euro pro Tag.

Erfolgreiche Schubhaftbeschwerde
Eine erfolgreiche rechtliche Intervention 

gab es zum Beispiel im Fall von H., Flücht-

ling aus Nordafrika, der über Italien nach 

Österreich eingereist war und sich bei der 

Polizei gemeldet hatte. Er gab zwar zu Pro-

tokoll, dass er in ein „Camp“ aufgenommen 

werden wolle, verabsäumte es aber, bei der 

Einvernahme durch das BFA das Zauber-

wort „Asyl“ auszusprechen. Gegen den „ille-

schubhaft

Vom 1. Jänner bis 30. Juni 2020 wurden  
2.013 Personen in Schubhaft angehalten,  
davon 135 Personen aus Afghanistan.
Quelle: BMI, eigene Darstellung

Quelle: BMI, eigene Darstellung

Schubhaft Jänner bis Oktober 2020  
nach ausgewählten Herkunftsländern
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Nigeria
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Pakistan
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Türkei

50
Tunesien



asyl aktuell 3/2020

31

Kabul, zum Teil in der Nähe des Flughafens 

und obwohl die schwedischen Behörden, 

mit denen diese Abschiebung gemeinsam 

durchgeführt werden sollte, in letzter Minu-

te die Abschiebung gestoppt hatte – ist 

wahrscheinlich auch in diesem Licht zu se-

hen. Hätte die Abschiebung wieder nicht 

stattgefunden, wäre das BVwG in Argumen-

tationsnotstand geraten, den Schubhaftbe-

schwerden weiterhin nicht stattzugeben. 

Der Weg zum Höchstgericht
Es wurden immer wieder Entscheidungen 

der Höchstgerichte gesucht – auf österrei-

chischer wie auf EU-Ebene – weil etwa EU-

Richtlinien nicht umgesetzt worden waren. 

So geschehen bei der Dublin-Verordnung 

2015, wo der Verwaltungsgerichtshof zum 

Schluss kam, dass die Dublin-VO, die da-

mals häufig angewandte Schubhaft nicht 

rechtfertigte. Das hatte zur Folge, dass für 

eine gewisse Zeit keine Dublin-Fälle mehr 

in Schubhaft kamen bis die Kriterien der 

Dublin-VO ins Gesetz übernommen wur-

den. Innerhalb des Dublin-Regimes ist die 

Dauer von Schubhaft europaweit einheit-

lich geregelt. Ab der Zustimmung zur 

Übernahme oder dem Zeitpunkt, wenn ei-

ne Beschwerde keine aufschiebende Wir-

kung hat, dürfen Asylwerber*innen nur 

sechs Wochen in Schubhaft gehalten wer-

den. Durch die coronabedingten Ein-

schränkungen wurde diese Frist häufig er-

reicht und die Betroffenen mussten daher 

aus der Schubhaft entlassen werden.

Auch die wichtige Frage, unter welchen 

Umständen Asylwerber*innen in Schubhaft 

genommen werden dürfen, wurde vor die 

Höchstgerichte gebracht. Die einzige Mög-

lichkeit im Unionsrecht (EU-Aufnahmerichtli-

nie) war nicht in nationales Recht umgesetzt 

worden1. Daher kam der Verwaltungsge-

richtshof zur Entscheidung, dass im lau-

fenden Asylverfahren in der Regel niemand 

be, oft nicht bemerkt. Es stellt sich meist 

erst im Laufe der Beratung in Schubhaft 

heraus, was den Menschen passiert ist. In 

solchen Fällen gibt es eine Zusammenar-

beit der Rechtsberatung mit der NGO Le-

FÖ/IBF, die sich um Opfer von Menschen-

handel kümmert. Wenn es Bereitschaft 

gibt, Zeug*innenaussagen gegen die 

Täter*innen zu machen, kann eine Schub-

haftbeschwerde beim BwvG erfolgreich 

sein. Kaum Bereitschaft besteht – weder 

beim BFA noch bei Gericht – Männer als 

Opfer von Menschenhandel anzuerkennen, 

genauso wie Personen, die bei der 

„Schwarzarbeit“ angetroffen wurden und 

deren Rechte sehr selten beachtet werden.

Schubhaft trotz Corona
Ende 2020 befanden sich noch viele Men-

schen in Schubhaft, die bereits vor den Co-

rona-Reisebeschränkungen inhaftiert wor-

den waren. Schubhaftbeschwerden wur-

den abgelehnt, weil das BFA immer wieder 

behauptete, dass Abschiebungen bereits 

terminisiert seien. Das Bundesverwal-

tungsgericht zeigte sich wenig geneigt, 

den Argumenten der Rechtsberater*innen 

zu folgen und glaubte den Versicherungen 

des BFA, dass Verhandlungen geführt wür-

den, die in absehbarer Zeit die Wiederauf-

nahme von Abschiebungen ermöglichten.

Besonders dreist war das Vorgehen 

im Falle Nigerias: Seit März 2020 wurden 

immer wieder Deportationstermine in Aus-

sicht gestellt, dann aber kurzfristig abge-

sagt und um ein Monat verschoben, was 

zur Folge hatte, dass Schubhaftbeschwer-

den, weil es ja immer wieder einen „fixen“ 

Termin gab, abgelehnt wurden.

Inzwischen sind Abschiebungen nach 

Nigeria, Russland und Afghanistan wieder-

aufgenommen worden. Die Abschiebung 

von zehn Personen nach Afghanistan am 

15. Dezember – trotz heftiger Anschläge in 

schubhaft

1 Die Aufnahme-RL ist 
zum Thema Anhaltung 
leider sehr unspezifisch 
und schließt eine 
Anhaltung während 
des Asylverfahrens 
nicht gänzlich aus.



asyl aktuell 3/2020

32

nahme bleibt. Bislang führten oft nur for-

male Mängel zu Erfolgen bei Schubhaftbe-

schwerden, weil bis hinauf zu den Höchst-

gerichten das Gesetz im Zweifelsfall zu Un-

gunsten der Beschwerdeführer*innen 

ausgelegt wird. In einer Materie, wo ein be-

sonders hohes rechtliches Gut, die persön-

liche Freiheit, auf dem Spiel steht, ist das ein 

unhaltbarer Zustand. 

In den nächsten Monaten gilt es, sehr 

darauf zu achten, dass die Rechtsberate- 

r*innen auch im Rahmen ihrer Tätigkeit bei 

der BBU alle Möglichkeiten nutzen, das 

Menschenrecht auf persönliche Freiheit 

auch für Personen ohne aufrechten Aufent-

haltstitel in Österreich durchzusetzen.

Zurück zu Najib 
Ernst Schmiederer beschrieb seine Situati-

on so: „24 Stunden am Tag ist er mit fünf 

anderen Afghanen in einer Zelle einge-

sperrt. Ohne Perspektive. Alle zwei oder 

drei Tage wird die Tür für ein paar Runden 

im Hof aufgesperrt. Dann geht sie wieder 

zu. Dreimal am Tag bekommt er seine Ta-

bletten, mittlerweile insgesamt zehn Stück 

täglich. Dreimal am Tag bekommt er Essen 

– nie etwas Frisches, nie etwas, das ihm 

schmeckt. Einmal die Woche kommt der 

Mann vom Verein Menschenrechte Öster-

reich (VMÖ) und versucht, ihn und die an-

deren zu einer freiwilligen Rückreise zu 

überreden.“

Schließlich erreichten die Schubhaft 

und der Mann vom VMÖ ihr Ziel: Najib hat 

sich in der Schubhaft zur „freiwilligen Rück-

kehr“ nach Afghanistan überreden lassen. 

Es wird im Jahr 2021 eine der wich-

tigen Aufgaben der asylkoordination und 

ihrer Kooperationspartner*innen sein, wie-

der mehr Aufmerksamkeit auf diese men-

schenrechtlich mehr als fragwürdige Praxis 

zu lenken und so Druck zu erzeugen, dass 

sich die Schubgefängnisse wieder leeren. 

in Schubhaft genommen werden darf. Das 

Gesetz wurde repariert und nun dürfen Per-

sonen, denen eine „Gefährdung der öffentli-

chen Sicherheit“ unterstellt wird, auch bei 

laufendem Asylverfahren in Schubhaft ge-

nommen werden. Allerdings reicht in Fällen, 

wo die Schubhaft bzw. die Gefährdung der 

öffentlichen Ordnung nicht im konkreten 

Fall nachgewiesen werden kann, eine straf-

rechtliche Verurteilung allein nicht aus. 

Wenn die Verhältnismäßigkeit der Maßnah-

me nicht individuell geprüft wird, darf 

Schubhaft nicht verhängt werden. Auch im 

Fall von Folgeanträgen von Konvertit*innen, 

die ihre religiöse Praxis belegen können, ist 

eine Schubhaftverhängung unzulässig.

Ein Ärgernis, bei dem auch der Gang 

zu den Höchstgerichten bislang keine Än-

derung brachte, stellt die Praxis dar, Men-

schen nach einer Strafhaft sofort in Schub-

haft zu übernehmen. Eigentlich hat die 

Frage der Zulässigkeit der Schubhaft nichts 

mit einer abgebüßten Haftstrafe zu tun. In 

der Praxis kommt das aber häufig vor, so-

gar dann, wenn Personen nach zwei Drit-

teln der Freiheitsstrafe entlassen werden, 

weil davon ausgegangen wird, dass sie in 

Zukunft keine Gefahr für die öffentliche 

Sicherheit darstellen werden. Manchmal 

wollen die Betroffenen auch freiwillig aus-

reisen, werden aber in Schubhaft gehalten, 

unter viel schlechteren Haftbedingungen 

als in der Strafhaft. Eigentlich handelt es 

sich bei dieser Praxis   Jurist*innen zufolge 

um eine illegale Doppelbestrafung.

Ansatzpunkte für Verbesserung
Eine wichtige Rolle bei der Zurückdrängung 

der Schubhaft könnte der vermehrte Ein-

satz eines gelinderen Mittels spielen. Hier 

wünschen sich die Rechtsberater*innen ei-

ne genauere Definition, wann gelinderes 

Mittel anzuwenden ist, sodass die Schub-

haft tatsächlich eine genau definierte Aus-

schubhaft
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Die Geschichte des 32-jährigen Hashim ist 

tragisch. Sie erzählt von familiärem Druck, 

Neid und Gewalt, die verhindern, dass 

Hashim sein Leben selbstbestimmt leben 

kann.

Sie beginnt in einem Dorf in der Pro-

vinz Wardak in Afghanistan, einer grünen 

und fruchtbaren Gegend. Die 

Dorfbewohner*innen leben von der Land-

wirtschaft bzw. würden sie gerne davon 

leben. Regelmäßig ziehen jedoch nomadi-

sierende Viehzüchter, Kutschis, durch das 

Land, die die Dorfweiden für sich bean-

spruchen. Der Konflikt ist alt, wiederkeh-

rend und fordert jährlich Tote, darunter 

freiwillige rückkehr

Bei den Recherchen zu unserem Projekt Schwarzbuch 
Abschiebungen stoßen wir immer wieder auch auf Fälle 
„freiwilliger Rückkehr“. Wobei im Falle von Hashim die 
Anführungszeichen fast unberechtigt sind. Die Rückkehr war 
nicht, wie so oft, der letzte Ausweg, um einer Abschiebung 
zuvor zu kommen. Hashim ging zurück, um zu heiraten. 
Trotzdem scheint sein Scheitern, wie Berichte aus Afghanistan 
und Evaluationen von Rückkehrprojekten nahelegen, 
exemplarisch. Von Marion Kremla

auch Hashims Eltern als er noch ein Kind 

war. Der ältere Bruder konnte nicht für ihn 

sorgen und gab ihn zu einer anderen Fami-

lie. Diese setzte ihn als Teppichknüpfer ein. 

Da war er erst wenig älter als vier Jahre alt. 

Die Überfälle rissen nicht ab. Als das Dorf 

zur Selbstverteidigung griff und sich be-

waffnete, kam bei einem der Kämpfe auch 

sein Bruder ums Leben. Hashim war an 

einem Punkt angelangt, an dem er nur 

noch Angst hatte. 

In Österreich angekommen
Wie er nach Österreich gelangte, weiß von 

den Unterstützer*innen niemand mehr. Si-

In Kabul gescheitert

„Zurück“ hieß in  
diesem Fall: zurück 
nach Kabul, wo er  
zuvor nie gelebt hatte.
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Kreis der Unterstützer*innen mit – und ein-

einhalb Wochen später war er zurück, ein 

Plus in der Statistik, eine tatsächlich freiwil-

lige Ausreise, inklusive 250 Euro Rückkehr-

unterstützung, ausgezahlt am Flughafen 

Wien. Manche Routen sind eben in eine 

Richtung schneller als in andere.

„Zurück“ hieß in diesem Fall: zurück 

nach Kabul, wo er zuvor nie gelebt hatte. 

Er kam bei Freunden unter, er heiratete 

und war entschlossen, mit seiner Frau in 

Kabul eine Existenz aufzubauen. Wo, wenn 

nicht in Kabul?

Mut für den Neubeginn
Es erfordert Mut, in Kabul an einen Neuan-

fang zu glauben. Wenige Wochen nach sei-

ner Rückkehr rief er in Wien an, wirr, die 

Worte sich überschlagend, sprach er von 

einer Frau ohne Kopf und vielen toten Kin-

dern. Unmittelbar bevor Hashim am Weg 

zu IOM dort vorbeikam, detonierte ein 

Sprengsatz in einem Wahlbüro, eingerich-

tet in einer Schule. Er hatte die Frau ohne 

Kopf in die Moschee getragen, damit sie 

bestattet werden konnte. Er hatte nicht 

geschrien, er war nicht weggelaufen, son-

dern hatte sich um diese Tote gekümmert. 

Am Mut sollte es also nicht scheitern. 

Hashim gab nicht auf. Als freiwilliger 

Rückkehrer stand ihm eine Startbeihilfe zu, 

organisiert über IOM. Dabei wird nicht Bar-

geld ausgezahlt, sondern beispielsweise ei-

ne Kostenübernahme für Erstinvestitionen 

vereinbart. In seinem Fall waren das Stoffe, 

mit denen er sich eine Schneiderei in einem 

aufgelassenen Handyladen einrichtete. Be-

vor die Stoffe hineinkonnten, musste der 

Handyzubehör raus – der Vorbesitzer hatte 

Kabul überstürzt verlassen, weil er die stän-

digen Anschläge, die Sirenen und die Angst 

nicht mehr aushielt. Man braucht Zuver-

sicht, so einen Laden zu übernehmen. 

Hashim hatte Zuversicht – noch.

cher ist, dass er im November 2015 einen 

Asylantrag stellte. Darin schilderte er, wie 

schon der Rest seiner Familie umgebracht 

worden war. Dass er, wäre er geblieben, 

früher oder später ebenfalls getötet wor-

den wäre. Das gab er zu Protokoll. Dann 

wartete Hashim auf eine Antwort, zwei 

Jahre lang. In dieser Zeit fand er Anschluss, 

einen ehrenamtlich auf die Beine gestellten 

Deutschkurs und dort eine österreichische 

Familie, die sich um ihn kümmerte.

In Wardak beträgt die Alphabetisie-

rungsrate 25 %, Hashim gehörte zu den 

anderen 75 %. So saß er zuerst im Dusikas-

tadion und malte stundenlang erst Kringel, 

dann Buchstaben. Schließlich schrieb er. 

Als ihm die Asylbehörde in erster In-

stanz mitteilte, dass sie keinen asylrele-

vanten Schutzbedarf erkennen könnte – 

das Kutschi-Problem betraf ja laut verneh-

mendem Beamten nicht ihn persönlich, 

auch nicht die Unfähigkeit Afghanistans, 

seine Bürger*innen vor marodierenden 

Viehhirten zu schützen – beherrschte er 

Deutsch auf dem Niveau A2. Er verstand, 

was ihm das Bundesamt für Fremdenwe-

sen und Asyl geschrieben hatte. Und er 

hatte ein ganzes Netz an Unterstützer*in- 

nen, die alle dafür Sorge trugen, dass 

rechtzeitig ein Rechtsmittel gegen den Be-

scheid eingebracht wurde. 

Eine freiwillige Rückkehr
Das Leben in Österreich ging weiter, aber 

auch in Afghanistan. Dort hatte der Bruder 

vor seiner Ermordung die Verlobung 

Hashims mit einer Kindheits- und Jugend-

freundin eingefädelt. Der Schwiegervater in 

spe wurde nun allerdings ungeduldig: Wenn 

Hashim nicht auf der Stelle zurückkomme 

und endlich seine Tochter heirate, sei „es 

das gewesen mit der Ehe“, dann würde sie 

eben mit einem anderen verheiratet wer-

den. „Ich muss zurück“, teilte Hashim dem 

freiwillige rückkehr
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sich nach Kräften bemühten, diese Depor-

tationen zu verhindern. Immer wieder er-

reichen uns verzweifelte Telefonanrufe, 

tauchen Meldungen in den Medien auf 

oder werden Petitionen gegen einzelne 

Abschiebungen gestartet.

Wie diese Abschiebungen dann tat-

sächlich ablaufen, was mit den Menschen 

in Afghanistan passiert und was sie hier 

zurücklassen, davon erfährt die Öffentlich-

keit nur sehr selten. Die Regierung will, 

dass diese Menschen und ihr Schicksal ver-

gessen werden, und ihre Freund*innen 

wollen sie durch Öffentlichkeit nicht noch 

mehr gefährden.

Wir wollen dieses Unrecht dokumen-

tieren, festhalten, was bei den Abschie-

bungen und danach mit den Abgescho-

benen geschieht. Ziel ist es, die Schicksale 

anonymisiert zu dokumentieren und damit 

auch ein Instrument gegen weitere Ab-

schiebungen zu schaffen.

asyl.at/de/projekte/schwarzbuchabschie-

bung/

Falls Sie Kontakte zu Menschen haben 

oder hatten, die in Krisenregionen wie Af-

ghanistan, Tschetschenien oder den Irak 

abgeschoben wurden, kontaktieren Sie 

uns, auch wenn Sie nicht die ganze Ge-

schichte kennen. 

kremla@asyl.at oder langthaler@asyl.at 

Nun war er ein Rückkehrer aus Euro-

pa, der binnen Wochen sein eigenes Ge-

schäft eröffnen hatte können. So etwas 

spricht sich herum, so etwas bringt ande-

re, denen keiner 1.800 Euro für den Neu-

start offeriert, auf Gedanken, sogar, wenn 

sie zur Familie gehören.

Nicht nur Hashim hatte einen Bruder, 

sondern auch seine Frau. Dieser befand, wo 

jemand einen Shop eröffnen kann, muss 

noch mehr Geld sein. Und das stünde nun 

der Familie zu, die sieben Jahre lang auf die 

Verehelichung dieser Schwester hatte war-

ten müssen – der ganzen Familie. Da aus 

Hashim nicht bereit war Geld – über das er 

gar nicht verfügte – dem Schwager zu 

überantworten, stellte dieser in Aussicht, es 

aus ihm herauszuprügeln.

Wir lesen in Asylentscheidungen häu-

fig, dass bei Vorhandensein familiärer Netz-

werke das ökonomische Überleben gesi-

chert sei. Hashim ist ein Beispiel dafür, dass 

diese Frage sehr individuell zu prüfen ist.

Die Geschichte des Ex-Handy-nun-

Schneiderei-Shops wiederholte sich. 

Hashim verkaufte alles und ging. Seine Frau 

ging mit. Sie schlugen sich erst nach Usbe-

kistan durch. Einige Wochen später schaff-

ten sie eine weitere Grenze. In Aserbaid-

schan ist seit Dezember 2018 Schluss. Das 

Geld, das dem Paar aus der Schneiderei und 

deren Verkauf geblieben war, ist zu Ende. 

Sie haben eine Aufenthaltsbewilligung ohne 

Arbeitsmarktzugang, die jeweils nach drei 

Monaten verlängert werden kann. 

Hashim fragt am Telefon, ob es ir-

gendeinen Weg zurück nach Österreich 

gäbe. Er würde zurückkehren, freiwillig.

SCHWARZBUCH ABSCHIEBUNGEN 
Allein in das seit 40 Jahren vom Bürger-

krieg gebeutelte Afghanistan wurden 2019 

235 Menschen abgeschoben. Viele hatten 

in Österreich Freund*innen gefunden, die 

freiwillige rückkehr

Der Vorbesitzer hatte 
Kabul überstürzt ver-
lassen, weil er die 
ständigen Anschläge, 
die Sirenen und die 
Angst nicht mehr aus-
hielt
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Die ArrivalNews ermöglicht es Deutsch- 

lerner*innen, sich über das lokale Leben, 

Gesellschaft und Politik auf dem Lau-

fenden zu halten. Gleichzeitig unterstützt 

die Zeitung beim Spracherwerb. 

Die ArrivalNews ist eine kostenlose Zei-

tung in einfacher Sprache und richtet sich 

an Menschen, die neu in Deutschland und 

Österreich sind oder Deutsch lernen wol-

len. Das vorrangige Ziel der ArrivalNews 

ist die Teilhabe an gesellschaftlichen Dis-

kursen für Deutschlerner*innen – egal ob 

Menschen mit Flucht- und Migrationsge-

Politik, Gesellschaft und Kultur – 
einfach besser verstehen
In einem neuen Land anzukommen, bedeutet eine neue Sprache, aber auch 
eine neue Politik, Gesellschaft und Kultur, kennenzulernen. Sprachlerner*in 
nen versuchen oft mit Hilfe von lokalen Medien, Informationen über Land 
und Leute zu erhalten. Etablierte Zeitungen und Magazine sind häufig schwer 
zu verstehen. Wie wäre es deshalb mit einer Zeitung, die einfach besser zu 
verstehen ist? Das ist die Idee hinter ArrivalNews.

schichte, Expats, Austauschstudent*innen 

oder -schüler*innen.

Dafür stellt die ArrivalNews-Redaktion 

gut recherchierte News aus zuverlässigen 

Quellen in einfacher Sprache nach dem 

CLARAT-Standard der Benckiser Stiftung 

zur Verfügung. Die Zeitung sieht aus wie 

eine gängige Tages- oder Wochenzeitung, 

nicht wie Lernmaterial. Nichtsdestotrotz 

unterstützt ArrivalNews beim Deutschler-

nen durch ein Glossar, in dem schwierige 

Begriffe am Textrand erklärt werden. 

Texte zum Nachhören und zum Verbessern 
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der Aussprache auf Soundcloud ergänzen 

das Angebot. Die Texte sind in drei 

Schwierigkeitsstufen verfasst.

Die Geschichte hinter ArrivalNews
Die Idee zu ArrivalNews hatte David J. Of-

fenwanger, Geschäftsführer von ArrivalAid. 

ArrivalAid ist eine gemeinnützige Organisa-

tion mit Sitz in München, die Menschen mit 

Flucht- und Migrationshintergrund mit ver-

schiedenen Programmen beim Ankommen 

in Deutschland unterstützt. Dabei fiel auf, 

dass viele Themen an Menschen mit Flucht- 

und Migrationshintergrund vorbeigehen. 

Die etablierten Medien sind aufgrund der 

sprachlichen Barrieren für sie kaum zu ver-

stehen. Ohne den Zugang zu verständ-

lichen Medien ist eine gesellschaftliche Teil-

habe aber unmöglich. Durch die Arrival-

News werden die Leser*innen zu kompe-

tenten Akteur*innen des demokratischen 

Diskurses in einer vielfältigen Gesellschaft.

Die ArrivalNews kann man ganz  
einfach kostenlos abonnieren
Die ArrivalNews erscheint monatlich als 

Print- und digitale Version. Alle Ausgaben 

können im Online-Archiv der ArrivalNews 

kostenlos gelesen und heruntergeladen 

werden. In Deutschland liegt die Arrival-

News bereits in den verschiedensten –  

öffentlich und nicht öffentlich zugäng-

lichen – Stellen kostenlos aus. Jetzt soll die 

ArrivalNews mit der überregionalen Aus-

gabe auch nach Österreich. Universitäten, 

Schulen, soziale und öffentliche Einrich-

tungen, Bibliotheken, Cafés, internationale 

Unternehmen und viele weitere Orte des 

öffentlichen Lebens können die Arrival-

News ganz einfach monatlich kostenlos 

beziehen. Und zwar über das Abo-Formu-

lar auf der Website: www.arrivalnews.de

Natürlich gilt das Angebot auch für 

Privat-Abonnentinnen und -Abonnenten. 

Für Organisationen und Unternehmen ist 

es auch möglich, Stellen- und Werbeanzei-

gen zu schalten, um die Leserschaft der 

ArrivalNews zu erreichen. 

 

Die ArrivalNews gibt es auch  
auf die Ohren – als Podcast! 
Im Zuge der Corona-Situation war es der 

ArrivalNews-Redaktion wichtig, auch wo-

chenaktuelle Nachrichten in einfacher 

Sprache zur Verfügung zu stellen. Um den 

Zugang zu Informationen weiterhin zu ge-

währleisten und die Menschen noch besser 

und schneller mit wichtigen Informationen 

versorgen zu können, hat die ArrivalNews-

Redaktion deshalb im Oktober 2020 ein 

neues Format ins Leben gerufen: den Pod-

cast ArrivalNews Wochenupdate. Der Pod-

cast informiert über wichtige Nachrichten, 

Corona-Maßnahmen und aktuelle internati-

onale Entwicklungen. Natürlich erscheint 

auch der Podcast in einfacher Sprache und 

ist auf allen gängigen Plattformen wie z.B. 

Spotify oder Apple Podcast zu finden.

Insgesamt bekommen Menschen mit 

Flucht- und Migrationshintergrund mit der 

ArrivalNews ein Mittel an die Hand, das sie 

auf dem Weg hin zu gut informierten 

Mitbürger*innen in der neuen Heimat be-

gleitet und unterstützt. Dazu zählen der 

Spracherwerb wie auch die Kenntnisse über 

Leben, Gesellschaft und Politik. Die Redakti-

on nimmt den Anspruch auf Information 

und mediale Teilhabe ernst und schafft ein 

Angebot für eine spezielle Zielgruppe.
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38 eu-agenturen

Agenten der 
Vergemeinschaftung

EU-Agenturen wie FRONTEX gibt es in vielen Politikfeldern. 
Als Konstrukte, die zwischen den Mitgliedsstaaten und den 
EU-Institutionen stehen, arbeiten sie im Auftrag von 
Nationalstaaten während sie die europäische Vergemein- 
schaftung vorantreiben sollen. Welche Rolle können EU-
Agenturen spielen? Und wie ist Transparenz bei der Kontrolle 
ihrer Arbeit zu erreichen? Das Gespräch mit dem Politik- 
wissenschafter Peter Slominski führte Herbert Langthaler.

asyl aktuell: Sie beschäftigen sich seit 

längerer Zeit mit den EU-Agenturen. Im 

Asylbereich kennen wir vor allem FRONTEX 

und EASO eventuell auch noch die Grund-

rechteagentur (Frau – Fundamental Rights 

Agency). Was sind diese EU-Agenturen? 

Welche Rolle spielen sie im Gefüge der Eu-

ropäischen Union?

Peter Slominski: Das Vorbild für die 

Agenturen kommt aus den USA, wo unter 

Roosevelt zur Umsetzung des New Deal 

der 30er- und 40er Jahre viele Agenturen 

gegründet wurden. Es gab einen Schub 

staatlicher Interventionen, die organisato-

risch umgesetzt werden mussten. Der 

große Unterschied zu Europa ist, dass 

amerikanische Agencies üblicherweise mit 

Hoheitsgewalt operieren, also rechtlich 

verbindliche Entscheidungen treffen kön-

nen. Im Kontext der EU gibt es das nicht. 

EU-Agenturen können typischerweise 

nicht rechtlich verbindlich Entschei-

dungen treffen. Das geht auf ein Urteil 

des Europäischen Gerichtshofs aus den 

50er Jahren zurück. Das besagt, dass eine 

rechtlich bindende Kompetenz den Ver-

trägen zuwiderlaufen würde, weil Agen-

turen nicht in den Verträgen genannt 

sind. Mitte der 1970er Jahre wurden im 

Bereich der Beschäftigungs- und Sozialpo-

litik die ersten beiden Agenturen gegrün-

det. Diese haben die europäische Politik 

vorangetrieben und koordiniert und zwar 

indem sie Expertisen geliefert haben, aber 
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keine rechtlich verbindlichen Entschei-

dungen getroffen haben. Seit den 1990er 

Jahren wurden in sehr vielen Politikbe-

reichen solche Agenturen ins Leben geru-

fen. Mittlerweile gibt es zwischen 35 und 

40 Agenturen, je nach Zählweise, in allen 

Politikfeldern der EU. 

aa: Welche Agenturen spielen im Migra-

tions- und Asylbereich eine Rolle?

PS: Die wichtigsten sind FRONTEX 

(Europäische Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache) und EASO (European Asy-

lum Support Office), in dem Kontext spielt 

auch Europol (Strafverfolgungsbehörde 

der Europäischen Union) eine gewisse Rol-

le. Die EU-Grundrechteagentur auch, wo-

bei die allerdings ein ganz breites Portfolio 

hat. Sie beschäftigt sich mit Diskriminie-

rungserfahrungen im Gesundheitswesen 

genauso wie mit Migrationsfragen. 

FRONTEX kooperiert auch mit vielen dieser 

Agenturen, aber nicht nur mit diesen drei 

genannten, sondern auch mit der EMSA 

(Europäische Agentur für die Sicherheit 

des Seeverkehrs) oder der EU-Satellitena-

gentur (GSA) und so weiter. Die Auswir-

kungen des Meroni-Urteils aus den 50er 

Jahren, man spricht von der Meroni-Dok-

trin, sieht man daran, dass all diese Agen-

turen lediglich zur Unterstützung der Mit-

gliedsstaaten und der EU-Institutionen be-

rufen sind und alle keine wirklichen Ent-

scheidungen treffen. Wenn FRONTEX vor 

Ort in Griechenland oder wo auch immer 

agiert, unterliegt sie den Anweisungen des 

Landes, in dem sie operiert.

aa: Wie ist die Funktionsweise dieser 

Agenturen, speziell von FRONTEX?

PS: Man kann nicht über „die Agen-

turen“ sprechen, weil diese case by case 

gegründet wurden, genau für den Zweck 

für den sie gerade gebraucht wurden. Da-

durch gibt es kein Muster wie eine Agen-

tur genau strukturiert sein muss und wel-

che Kompetenzen sie hat, sondern sie sind 

sehr heterogen. Bei FRONTEX war es die 

politische Diskussion auf Grund der Bin-

nen-Freizügigkeit im Schengen-Raum. Hier 

hat die Politik realisiert: Man braucht auch 

einen gemeinsamen Grenzschutz oder zu-

mindest eine Harmonisierung der Grenz-

schutzpolitik. Die Frage ist, ob und wie 

weit der Grenzschutz vergemeinschaftet 

werden soll, Staaten Souveränität abge-

ben und eine europäische Grenzschutzpo-

lizei oder -truppe aufgebaut werden soll. 

Wie in vielen solchen Fällen kommt es 

nicht sprunghaft zu einer wirklichen Ver-

gemeinschaftung, sondern es geht darum, 

dass man sich koordiniert, abstimmt, Stan-

dards formuliert. Die mögen zwar auch in 

rechtlich verbindliche Verordnungen ge-

gossen werden, aber wenn man sie inhalt-

lich betrachtet, sind das oft nur Mindest-

standards. Viele zentrale Kompetenzen 

verbleiben bei den Mitgliedsstaaten. Zur 

Umsetzung braucht man dann die Agen-

turen, die eine dankbare Organisations-

form sind, die genau diese Interessensdi-

vergenzen zwischen jenen, die mehr ge-

meinsam machen wollen und jenen, die an 

den nationalstaatlichen Kompetenzen 

festhalten wollen, überbrücken kann. 

aa: Man könnte also sagen, dass diese 

Agenturen ein Pool von Expert*innen auf 

EU-Ebene sind, die Maßnahmen konzipie-

ren und dann versuchen diese zu imple-

mentieren. Und die rechtliche Form sind 

die Agenturen, weil eine andere Form der 

Kooperation nicht möglich ist. 

PS: Ja, weil die Meroni-Doktrin fest-

schreibt, dass EU-Agenturen keine rechts-

verbindlichen Entscheidungskompetenzen 

haben dürfen. Es gibt zwar vereinzelte 

Agenturen, die unter gewissen sehr engen 

Bestimmungen verbindliche Entschei-

freiwillige rückkehr
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nur unterstützend, treffe keine wirklich 

bindenden Entscheidungen und muss da-

her auch nicht großartig kontrolliert wer-

den. Letztendlich sei es die Aufgabe der 

Mitgliedsstaaten, die Grundrechte zu ge-

währleisten. In der damaligen FRONTEX-

Verordnung steht also kein Verweis  

darauf, dass bei den Aktivitäten von 

FRONTEX Grundrechte eingehalten werden 

müssen. Formaljuristisch ist das auch kor-

rekt, weil FRONTEX nicht unmittelbar tätig 

wird, sondern nur das macht, was der Mit-

gliedsstaat anordnet. Diesem sind dann 

auch etwaige Grundrechtsverletzungen 

zuzurechnen.

Ungeachtet dieser formalen Nicht-

Zurechenbarkeit ist es zu einem Verant-

wortlichkeits-Katz- und-Maus-Spiel ge-

kommen. Es gibt das Beispiel aus Deutsch-

land, wo die Linke im Bundestag nach ei-

ner FRONTEX-Aktion mit deutscher Beteili-

gung eine Anfrage an die Regierung ge-

stellt hat. Es gab einen detaillierten  

Fragenkatalog über Dauer gewisser  

Grenzoperationen, wie viele Personen im 

Zuge dieser Operationen aufgegriffen 

wurden, wie viele davon ein Asylverfah-

ren bekommen haben, wie viele über 

Push-Backs zurückgewiesen wurden usw. 

Die deutsche Regierung verwies in ihrer 

Beantwortung darauf, dass es eine 

FRONTEX-Aktion gewesen sei. Als dann 

FRONTEX kontaktiert wurde, wurde ge-

sagt „FRONTEX war nur unterstützend ge-

genüber dem Mitgliedsstaat“. Jede Ebene 

blockt also ab, daher wird kritisiert, dass 

es hier zu Verantwortungslücken gekom-

men ist. Es gibt zwar viele Kontrollmecha-

nismen, aber gleichzeitig viele Lücken und 

Graubereiche, mit denen man strategisch 

spielen kann.

aa: Und gibt es auf diese Kritik eine  

Reaktion?

dungen treffen können, aber bei FRONTEX 

ist es nach wie vor so, dass die wirkliche 

Verantwortung der Grenzschutzpolitik bei 

den Mitgliedsstaaten liegt. Es gab poli-

tische Diskussion über die Aufwertung von 

FRONTEX und man hat sie in einiger Hin-

sicht aufgewertet, insbesondere in Bezug 

auf Budget und  Mitarbeiter*innenauf- 

stockung. Es wurde aber abgelehnt, dass 

die EU-Kommission gegen den Willen von 

Mitgliedsstaaten einen Einsatz der Agentur 

anordnen kann, wenn beispielsweise ein 

Mitgliedsstaat mit Flucht- oder Migrations-

bewegungen vor Ort nicht zu Rande 

kommt. Um hier etwas zu ändern, bedarf 

es eines politischen Konsens, und sehr 

viele der betroffenen Staaten – Griechen-

land, Italien und auch Ungarn, aber aus 

anderen Gründen – wollen das nicht. Da-

durch ist das politisch bis auf weiteres vom 

Tisch. Trotz der politischen Debatten um 

die Aufwertung von FRONTEX in Folge der 

Fluchtbewegungen seit 2015/16 hat sich 

eigentlich nichts Wesentliches diesbezüg-

lich geändert. Natürlich wurde FRONTEX 

gestärkt, natürlich wird die EU auch in die-

sen souveränitätssensiblen Politikfeldern 

einflussreicher, aber es war nicht der 

große Sprung.

aa: Welche Kontrollmechanismen für die 

Arbeit dieser Agenturen gibt es, wie trans-

parent sind sie? Wie weit ist das Europä-

ische Parlament einbezogen? In diesem 

sensiblen Bereich ist ja immer wieder – wie 

beim Budapester Prozess1 –am Europä-

ischen Parlament vorbei agiert worden oh-

ne Transparenz und ohne Kontrolle.

PS: Hier sollte man sich die FRONTEX-

Verordnung anschauen, mit der die Agen-

tur gegründet wurde. Die ist damals noch 

vom Rat allein verabschiedet worden ohne 

Mitsprache des EU-Parlaments. Es wurde 

die Auffassung vertreten, FRONTEX arbeite 

freiwillige rückkehr

1  Der Budapest-Pro- 
zess (BP) bietet seit 
1991 ein informelles 
Forum für einen zwi-
schenstaatlichen Dialog 
im Bereich der Migra- 
tion.
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PS: FRONTEX kann die eigene Grün-

dungsverordnung ja nicht eigenständig 

abändern und hat begonnen, rechtlich un-

verbindliches Soft-Law zu verabschieden, 

wie z.B. eine Menschenrechts-Strategie 

und einen Code of Conduct, dass gewisse 

Prinzipien wie Non-Refoulement bei den 

Missionen beachtet werden müssen. Diese 

Verpflichtungen waren aber nicht rechts-

verbindlich. In den 2010er Jahren hat sich 

das geändert und es sind auf Grund der 

legislativen Mitwirkung durch das Europä-

ische Parlament Grundrechtsbezüge in die 

Gründungsverordnung aufgenommen 

worden. Außerdem gab es institutionelle 

Änderungen wie die Einrichtung eines 

konsultativen Forums (unter Einbeziehung 

der FRA und NGOs), oder eines „Funda-

mental Rights Officer“, wodurch eine ge-

wisse Grundrechtssensibilität seitens der 

Agentur ersichtlich wurde. Die Fragen blei-

ben: Was bewirken diese Maßnahmen? 

Wie effizient sind diese neuen Strukturen? 

Dazu gibt es eigentlich noch keine Er-

kenntnisse. 

aa: Es gab ja die Darstellungen auf der 

FRONTEX-Website der einzelnen Missionen 

und auch der Charter-Abschiebungen, wie 

viele Menschen abgeschoben wurden und 

was das gekostet hat. Im Vergleich zu dem 

sehr zurückhaltenden Innenministerium 

waren das vorbildlich transparente Dar-

stellungen. Das gibt es jetzt nicht mehr.

PS: Es gibt generell wenige Daten, 

mit denen man arbeiten kann. Informatio-

nen gibt es schlaglichtartig. Aber die Zah-

len von Jahr zu Jahr zu vergleichen, ist 

sehr schwierig, weil diese Zahlen oft nur 

sporadisch und für einen gewissen Zeit-

raum zur Verfügung stehen. Das macht es 

schwer, über einen längeren Zeitraum 

Entwicklungen festzustellen. Es bleibt also 

die Frage, was abgesehen von dieser rhe-

torischen Grundrechtssensibilität der Im-

pact von diesen Maßnahmen war. 

aa: Welche effektiven Möglichkeiten zur 

Kontrolle von FRONTEX gibt es für das EU-

Parlament?

PS: Es kann der zuständige Kommis-

sar/die zuständige Kommissarin befragt 

werden. Über dieses Fragerecht treten 

auch immer wieder interessante Informa-

tionen zu Tage. Informationen könnten 

auch über das LIBE-Komitee (Ausschuss 

für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inne-

res), also in dem zuständigen parlamenta-

rischen Ausschuss, kommen. Das ist aber 

weitgehend informell. Diese Agenturen 

haben alle mittlerweile auch Verbindungs-

leute, Liaison Officers, in Brüssel sitzen, 

um mit dem EP im Austausch zu sein. Und 

da laufen viele informelle Kontakte, aber 

natürlich gibt es hier in formeller Hinsicht 

Optimierungsbedarf. 

aa: Der vielversprechendste Hebel scheint 

also das LIBE-Komitee zu sein?

PS: Ja. Gemeinsam mit dem Haus-

haltsausschuss. Weil dort kann eine Haus-

haltsentlastung mit einer Kooperation 

bzw. Information verbunden werden. 

Wenn sich Parlamentarier*innen des Haus-

haltsausschusses mit denen im LIBE-Komi-

tee abstimmen, kann es gelingen, dass 

FRONTEX dem LIBE-Komitee mit Informati-

onen oder in sonstigen Punkten entgegen-

kommt, weil im Hintergrund dieses Damo-

klesschwert der Nicht-Haushaltsentlastung 

stehen würde.

aa: Sie haben sich auch mit der EASO be-

schäftigt. Unser Eindruck war, dass der 

Einsatz der EASO in Griechenland über-

haupt nicht funktioniert hat. Kann man 

hier aus Ihren Studien Genaueres dazu sa-

gen wie EASO funktioniert?

freiwillige rückkehr
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autonom tätig zu sein. Das verweist auf 

die Problematik, die schon im Grunddesign 

dieser Agenturen angelegt ist: In dem die 

Agenturen alles machen, sind sie letztend-

lich die einzigen, die dann de facto ent-

scheiden können. Und die formal zuständi-

gen nationalstaatlichen Gremien nicken 

das in vielen Fällen nur mehr ab. Das führt 

zu einem schleichenden Kompetenztrans-

fer, der ein bisschen volatil ist und jeder-

zeit wieder zurückgezogen werden kann, 

aber faktisch stattfindet.

aa: Lässt sich abschließend sagen, ob Sie 

einen Machtzuwachs der EU bzw. dieser 

Agenturen feststellen können? Zum Bei-

spiel auch dadurch, dass im nächsten 

Schritt der Vereinheitlichung des Asylbe-

reichs EU-Richtlinien, die einen Rahmen für 

nationale Gesetzgebung vorgeben, durch 

Verordnungen, die direkt anwendbares 

EUropäisches Recht sind, ersetzt werden?

PS: Der Unterschied zwischen Verord-

nung und Richtlinie ist hier weniger rele-

vant, weil beides von nationalstaatlichen 

Behörden angewendet werden muss. Ei-

nen Unterschied würde es machen, wenn 

die Kompetenzen der Mitgliedsstaaten 

wirklich eingeschränkt werden würden, so 

dass sie nicht mehr beispielsweise für 

Grenzschutz oder Asylverfahren zuständig 

wären und man das an eine europäische 

Agentur abgibt. Aufgrund der Meroni-Dok-

trin aus den 50ern geht das nicht, ohne die 

EU-Verträge zu ändern. In dem Moment, 

wo man in die Verträge schreibt, dass die-

se Agenturen diese Kompetenzen haben, 

dann ist das kein Problem. Aber in den 

nächsten Jahren ist keine Vertragsände-

rung zu erwarten und solange das aber 

nicht passiert, können auf der Sekundäre-

bene keine grundlegenden Änderungen 

gemacht werden.

PS: Die Grundkonstellation, das Ver-

hältnis zwischen europäischen Einrich-

tungen und nationalen Verwaltungsstruk-

turen, ist ähnlich. Das Asylwesen wird von 

den meisten Staaten zur Kernkompetenz 

der Mitgliedsstaaten gezählt, wo sehr un-

gern Kompetenzen abgegeben werden. Im 

Zuge der Entwicklungen im Jahr 2015 wa-

ren es im Wesentlichen die Hotspots in 

Griechenland und Italien, wo EASO-

Beamt*innen vor Ort waren und die jewei-

ligen nationalen Strukturen zu unterstüt-

zen hatten Wir haben uns Italien ange-

schaut. Dort gab es besser funktionierende 

staatliche Strukturen als in Griechenland. 

In Griechenland hat EASO (das ist der Kon-

sens der wenigen Studien, die es dazu 

gibt) in vielen Fällen de facto die Asylver-

fahren durchgeführt und nicht die griechi-

schen Behörden. 

Die Gespräche mit den Asylwerber*in- 

nen wurden von EASO-Mitarbeiter*innen 

geführt, die Empfehlungen gegeben  

haben, die dann von den griechischen 

Beamt*innen oftmals nur übernommen 

wurden. Diese hatten weder die Zeit, noch 

das Personal, noch die Technik, um das zu 

verifizieren und zu überprüfen, was hier 

festgestellt wurde. Bis zu einem gewissen 

Grad war man dankbar, dass das abge-

nommen wurde. Auf einer politischen Ebe-

ne ist das aber durchaus ambivalent, weil 

man sich in diesem Bereich von der natio-

nalstaatlichen Kompetenz verabschiedet 

und diese an einen europäischen Akteur 

auslagert.

aa: Und in Italien, wo Sie sich das genauer 

angeschaut haben?

PS: Die Konstellation war ähnlich, nur 

haben die EASO-Beamt*innen das Verfah-

ren nicht autonom durchgeführt. Also der 

griechische Staat dürfte nur mangelhaft in 

der Lage gewesen sein, hier einigermaßen 

freiwillige rückkehr
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FRONTEX: Mitverantwortung 
für Push-Backs
(The New York Times; Spiegel) Das 

europäische Grenzschutzunterneh-

men FRONTEX soll an den illegalen 

Push-Backs (Zurückdrängungen, 

Zurückstoßen) von Flüchtlingen aus 

Griechenland in die Türkei beteiligt 

sein. Der Vorwurf ist, dass grie-

chische Sicherheitskräfte Menschen 

in Booten auf das offene Meer 

schleppen, so dass sie in türki- 

schem Hoheitsgewässer landen 

und von den türkischen Sicher-

heitskräften aufgenommen werden 

müssen. Es gibt Dokumentationen, 

dass FRONTEX zumindest bei sechs 

solcher Push-Backs in der Nähe 

war, und zumindest einen bewusst 

verschleierte. Der Migrationsexper-

te Gerald Knaus beschreibt es als 

„eine sichtbare Erosion von Recht 

an den EU-Außengrenzen“. Interne 

FRONTEX-Dokumente zeigen auch 

eine Beteiligung von deutschen 

FRONTEX-Beamt*innen an diesen 

mutmaßlichen Gesetzesbrüchen, 

wie der Spiegel berichtet. Migrati-

onsrechtsexperte Constantin Hru-

schka erklärt die eigentliche Ver-

antwortung von FRONTEX: Da sie 

davon ausgehen müssen, dass die 

griechische Küstenwache illegale 

Push-Backs durchführt, muss 

FRONTEX „sicherstellen, dass das 

nicht passiert und die Flüchtlinge 

einen Zugang zu einem Asylverfah-

ren bekommen“. Es muss damit ge-

rechnet werden, dass es nur noch 

„eine Frage der Zeit [ist], bis bei 

diesen gefährlichen Aktionen 

Flüchtlinge ertrinken“.

Die deutsche Presseagentur 

meldet Anfang Jänner 2021 dass die 

EU-Betrugsbekämpfungsbehörde 

(OLAF) gegen FRONTEX ermittelt. 

„OLAF kann bestätigen, dass es eine 

Ermittlung in Bezug auf FRONTEX 

eingeleitet hat“, hieß es auf Anfrage. 

Ein FRONTEX-Sprecher bestätigte 

die Ermittlungen zwar nicht aus-

drücklich, betonte jedoch, man ko- 

operiere vollständig mit dem Amt 

OLAF. Zu den Hintergründen der Er- 

mittlungen äußerten sich beide Sei- 

ten nicht. Das Magazin Politico 

schrieb unter Berufung auf EU-Be- 

amte von „Vorwürfen von Belästi- 

gung, Fehlverhalten und Push 

Backs“.

Untersuchung auch gegen 
Kroatien und EU-Kommission 
Die Vorwürfe gegen die kroatische 

Regierung, fortgesetzt illegale 

Push-Backs durchzuführen, haben 

im November 2020 auch den EU-

Ombudsmann auf den Plan geru-

fen. Amnesty International und an-

dere NGOs werfen nun der EU-

Kommission vor, es unterlassen zu 

haben, einen unabhängigen Kon-

trollmechanismus einzurichten, der 

die Einhaltung menschenrecht-

licher Standards durch die kroa-

tische Regierung überprüft. Not-

wendig wäre ein solcher Mechanis-

mus, weil der kroatische Grenz-

schutz massive finanzielle Unter-

stützung durch die EU erfährt. 

Kroatien hat seit 2017 103 Millio-

nen Euro aus dem AMIF (Asylum, 

Migration and Integration Fund) 

und zusätzliche 23.3 Million Euro 

aus EU-Mitteln für die Grenzüber-

wachung erhalten. Eine Antwort 

wurde bis zum 31. Jänner 2021 ein-

gefordert. Auch EU-Kommissarin 

Ylva Johansson wartet noch auf ei-

ne Antwort der kroatischen Regie-

rung. Sie hatte Auskunft über die 

Ergebnisse von Untersuchungen 

der Vorwürfe gegen die kroatische 

Polizei wegen massiver Menschen-

rechtsverletzungen an der Grenze 

zu Bosnien verlangt.
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Frankreich: Asylgerichtshof 
legitimiert Abschiebung  
nach Afghanistan 
Mit zwei abweisenden Entschei-

dungen am 19. November 2020 

setzte der CNDA, die nationale Be-

rufungsinstanz im Asylverfahren, 

seiner seit zwei Jahren geltenden 

„Kabul“-Spruchpraxis ein Ende. 

Diese besagte, dass eine Abschie-

bung nach Afghanistan unzulässig 

sei, weil eine solche jedenfalls ei-

nen Aufenthalt in Kabul einschlie-

ße, der aufgrund der in Kabul herr-

schenden „blinden Gewalt“ per se 

eine faktische Bedrohung an Leib 

und Leben mit sich bringe. In der 

Folge sei subsidiärer Schutz zu  

gewähren. In den beiden Entschei-

dungen wird diese pauschale  

Gefährdung relativiert und auf  

eine differenzierte Bewertung  

des Gewaltlevels eines Konfliktge-

bietes mithilfe quantitativer und 

qualitativer Indikatoren zurückge-

griffen. Damit folgt der CNDA der 

Linie der EASO, des Europäischen 

Unterstützungsbüros für Asylfra-

gen, das die Gewalt in Afghanistan 

viel weniger dramatisch einschätzt 

und damit die Grundlage für die 

Zulässigkeit von Abschiebungen 

schafft.

Die interne Kritik ist groß und 

kommt von juristischen wie geopo-

litischen Sachverständigen des CN-

DA: Diese Entscheidungen seien 

insbesondere durch politische und 

nicht durch asylrechtliche Überle-

gungen begründet. Hier werde die 

Grundlage der Rechtsprechung we-

sentlich verändert. Und infolge ste-

he die Unabhängigkeit des CNDA 

auf dem Spiel. 

Der Hintergrund: Über 10.000 

afghanische Asylwerber*innen 

wurden 2019 in Frankreich regis-

triert, womit Afghanistan wie 

schon 2018 die französische An-

tragsstatistik anführt. Viele dieser 

Antragsteller*innen kommen nach 

einem rechtskräftig negativen 

Asylverfahren in Österreich, 

Schweden oder Deutschland nach 

Frankreich – und erhalten hier 

letztlich einen Schutzstatus. Der 

französischen Regierung ist es ein 

erklärtes Anliegen, die Anerken-

nungsquoten für Afghan*innen 

eben diesen Ländern anzunähern. 

Der CNDA rechtfertigt sich da-

mit, den Begriff der „blinden Ge-

walt“ rational zugänglich und eva-

luierbar zu machen, um ihn ange-

messen und den jeweiligen Gewalt-

levels angepasst in seine Entschei-

dungen einfließen zu lassen. Die 

Kritik hält dagegen fest, dass letzt-

lich in die Bewertungen nur ganz 

wenige der aufgeführten mög-

lichen Indikatoren einbezogen wer-

den, die Situation in Kabul allein 

über quantitative Faktoren (Zahl 

der Anschläge, Toten, Verletzten, 

…) erschlossen wird und so eine 

absolut falsche Darstellung der La-

ge in Afghanistan und insbesonde-

re in Kabul entstehe (in der Begrün-

dung des CNDA bspw. als „Rück-

gang der Gewalt in Kabul von 2018 

auf 2019 um 16 %“).

Gegen die beiden Entschei-

dungen wurde ein Revisionsantrag 

vor dem Obersten Verwaltungsge-

richt (Conseil d’Etat) eingebracht.

Deutschland: Mehr als 1.500 
Kinderflüchtlinge vermisst
Wie die Neue Osnabrücker Zeitung 

berichtet, sind 607 der 1.579 Ver-

missten noch nicht 13 Jahre alt, 972 

Jugendliche zwischen 14 und 17 

Jahren. Die meisten der Vermissten 

stammen aus Afghanistan, Marok-

ko, Algerien, Syrien und Somalia. 

Allerdings ist die Zahl der vermiss-

ten UMF in den letzten Jahren stark 

zurückgegangen. Während der 

Fluchtbewegung im Jahr 2015 wur-

den mehr als 8.900 Kinder und Ju-

gendliche vermisst. Laut Bunde-

skriminalamt (BKA) sind die Gründe 

für das Verschwinden in den mei-

sten Fällen harmlos. „Vielfach ent-
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fernen sich die Kinder nicht planlos, 

sondern wollen ihre Eltern, Ver-

wandten oder Bekannten in ande-

ren deutschen Städten oder gar im 

europäischen Ausland aufsuchen“, 

heißt es. Zudem würden Betroffene 

häufig mehrfach registriert, wenn 

sie ohne Pass unterwegs seien oder 

es verschiedene Schreibweisen für 

ihre Namen gebe.

Das BKA erzielt laut eigenen 

Angaben eine Aufklärungsquote 

von durchschnittlich 69 Prozent. 

Das ist allerdings deutlich niedriger 

als 2019, als die Aufklärungsquote 

noch 87,6 Prozent betrug. Für den 

Präsidenten des Deutschen Kinder-

hilfswerks, Thomas Krüger, seien 

die Behörden in Deutschland ver-

pflichtet, das Schicksal möglichst 

aller vermissten Kinder aufzuklä-

ren.

Griechenland: Neues Camp  
auf Chios
Der griechische Migrationsminister 

Notis Mitarakis gab Anfang Jänner 

bekannt, dass das bisherige Auf-

nahmezentrum auf der Insel Chios 

geschlossen werden müsse, da ein 

lokales Gericht die Rückgabe des 

Geländes an den rechtmäßigen Be-

sitzer, die Gemeinde Chios, ange-

ordnet hatte. Das neue Aufnahme-

zentrum soll ein geschlossenes La-

ger werden und noch im laufenden 

Jahr in Betrieb genommen werden. 

Bis dahin wird das alte Lager nicht 

geschlossen.

Push-Backs: Ungarn missachtet 
Spruch des EU-Gerichts
Wie das ungarische Helsinki-Komi-

tee erklärt, hat Ungarn seit der Ent-

scheidung des europäischen Ge-

richtshofes am 17. Dezember, dass 

Rückweisungen (Push-Backs) an der 

Grenze zu Serbien illegal seien, bis 

zum 8. Jänner allein 2.300 

Asylwerber*innen nach Serbien zu-

rückgeschickt. Die ungarische Re-

gierung wies auf die vom Europä-

ischen Gerichtshof angeordnete 

Schließung der Transitzonen an der 

Grenze hin und rechtfertigte sich 

weiters mit Verweis auf die Covid-

19-Pandemie, die strengere Grenz-

kontrollen notwendig mache. „Wir 

werden alles tun, um die Entste-

hung eines internationalen Migrati-

onskorridors zu verhindern“, so der 

Regierungssprecher. Das Helsinki-

Komitee forderte jetzt FRONTEX auf, 

jede Zusammenarbeit mit der unga-

rischen Regierung einzustellen. 

EuGH: Syrische 
Kriegsdienstverweigerer 
bekommen Asyl
Der EuGH hat am 19. November 

2020 (C-238-19) zu mehreren Grund-

satzfragen im Zusammenhang mit 

der Zuerkennung der Flüchtlingsei-

genschaft für syrische Kriegsdienst-

verweigerer entschieden. Ein deut-

sches Gericht hatte dem EuGH im 

März 2010 hierzu verschiedene Fra-

gen vorgelegt. Der Europäische Ge-

richtshof entschied nun, dass eine 

starke Vermutung dafür spreche, 

dass die Militärdienstverweigerung 

vom syrischen Staat als oppositio-

neller Akt ausgelegt werde. Außer-

dem sei es nicht notwendig, die Ver-

weigerung nach außen kundzutun. 

Darüber hinaus sei klar, dass es im 

Krieg des syrischen Regimes gegen 

das eigene Volk zu Menschenrechts-

verletzungen komme. Wichtig war 

diese Klarstellung, weil deutsche 

Asylbehörden und Gerichte Kriegs-

dienstverweigerern aus Syrien im-

mer wieder nur subsidiären Schutz 

zuerkannt hatten.

Lage der irakischen 
Binnenvertriebenen 
(UNHCR) Im Irak organisierte die 

Regierung vor dem Winter groß an-

gelegte Lagerschließungen, des-

halb verstärkt UNHCR die Hilfe für 

Binnenvertriebene, die in ihre Städ-

te und Dörfer zurückkehren. Unzu-

reichende Kommunikation und In-

formation vonseiten der Regierung 

führen zu Unsicherheiten vieler Be-

troffener. Es kommt zu Weige-

rungen die Lager zu verlassen, un-

ter anderem aufgrund der schlech-

ten Sicherheitslage in den potenti-

ellen Rückkehrgebieten. UNHCR 

kritisiert, dass einige Schließungen 

ohne angemessene Vorankündi-

gung stattgefunden haben und oh-

ne, dass diese mit Vertreter*innen 

von Vertriebenen oder Hilfsorgani-

sationen besprochen wurden. 

UNHCR stellt Bargeldhilfen sowie 

Rechtsbeistand für die betroffenen 

Familien zur Verfügung, bemüht 

sich um Dialog mit der irakischen 

Regierung und ruft diese dazu auf, 

für die Wiederherstellung der Le-

bensgrundlagen in den Rückkehr-

gebieten zu sorgen und jene Fami-

lien zu berücksichtigen, die nicht 

zurückkehren können.

Bosnien: Rückübernahmeab- 
kommen mit Pakistan
Bosnien-Herzegowina hat am 4. 

November 2020 ein Rückübernah-
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meabkommen mit Pakistan unter-

zeichnet, das den Weg für Abschie-

bungen pakistanischer Staats- 

bürger*innen ebnen soll. Rücküber-

nahmeansuchen sollen demnach 

vom bosnischen an das pakista-

nische Innenministerium gestellt 

werden. Von den über 10.000 Ge-

flüchteten, die zurzeit in Bosnien 

festsitzen, sollen ca. 3.000 aus Pa-

kistan kommen. 

UNHCR: Evakuierung aus Libyen
Die Evakuierung von in Libyen fest-

sitzenden Geflüchteten nach Ruan-

da wurde Ende November von 

UNHCR mit einer Gruppe von 79 

Asylsuchenden wiederaufgenom-

men. Solche Evakuierungsflüge 

über den Emergency Transit Me-

chanism (ETM) waren in Ruanda 

aufgrund von COVID-19-bezogenen 

Grenzschließungen und Bewe-

gungseinschränkungen fast ein 

Jahr lang ausgesetzt. Zu der Grup-

pe der Evakuierten gehörten Män-

ner, Frauen und Kinder aus Eritrea, 

Sudan und Somalia. Viele von ihnen 

waren zuvor inhaftiert, einige be-

reits seit mehreren Jahren.

Nach ihrer Ankunft in Ruanda 

wurden sie in die Transiteinrich-

tung in Gashora gebracht, etwa 60 

Kilometer südlich der Hauptstadt 

Kigali. UNHCR versorgt die Men-

schen dort mit Unterkunft, Nah-

rungsmitteln, Wasser, medizi-

nischer Versorgung, psychosozialer 

Betreuung und Sprachkursen. Die 

Geflüchteten werden dort bleiben, 

während nach langfristigen Lö-

sungen für sie gesucht wird. Aller-

dings besteht in den meisten In-

dustrieländern wenig Bereitschaft, 

sich an Aufnahmeprogrammen zu 

beteiligen. Und ohne solche Mög-

lichkeiten werden viele der derzeit 

über 45.000 bei UNHCR in Libyen 

registrierten Flüchtlinge die gefähr-

liche Seereise über das Mittelmeer 

antreten.

Kanarischen Inseln: Bischof  
ruft zu Menschlichkeit auf 
(Novena) Im Jahr 2020 kamen 

16.700 Geflüchtete auf den Kana-

rischen Inseln an. Mindestens 493 

Menschen verloren auf diesem 

Weg zwischen Afrika und den In-

seln ihr Leben. Auf den Kana-

rischen Inseln kam es zu Protesten 

gegen die inhumanen Bedingungen 

in einem „Notlager“, wo es zu 

einem Bewohner*innen-Zuwachs 

von 1.000 % gegenüber dem Jahr 

2019 kam. Die Polizei vertrieb 225 

Neuankommende auf Anordnung 

der spanischen Regierung. Die ver-

triebenen Migrant*innen wurden 

jedoch ohne Essen, Trinken und Ziel 

zurückgelassen. Lokale Autoritäten 

organisierten Busse, die die betrof-

fenen Personen in die Hauptstadt 

Las Palmas brachten. Diese Hand-

lung der spanischen Regierung ver-

anschaulicht die Schwächen der na-

tionalen Migrationspolitik. Deshalb 

meldete sich Bernardo Álvarez 

Afonso, Bischof von Teneriffa, im 

Radio zu Wort und rief dazu auf, 

Migrant*innen als Menschen zu be-

handeln, ihnen zu helfen und sie 

aufzunehmen. Er warnt, wenn 

Migrant*innen weder aufgenom-

men noch in andere Staaten ge-

bracht werden, dies dazu führen 

wird, dass Menschen auf der Straße 

leben müssen und eine Art „Ghetto“ 

entsteht. Dies wiederum würde zu 

sozialer Destabilisierung führen. Er 

betont, dass jemand, der keine kri-

minelle Tat begangen hat, nicht 

festgehalten werden darf. Er warnt 

vor Abstumpfung dadurch, dass 

sich Ereignisse so oft wiederholen, 

dass sie uns gleichgültig werden, als 

wären sie normal. Álvarez warnt 

auch vor „Fake News“, die in Teilen 

der Gesellschaft zu einer Haltung 

führen, die „weder logisch noch re-

spektvoll ist“. Er ruft dazu auf, den 

Geflüchteten jenen Respekt entge-

genzubringen, den sie als Menschen 

verdient haben. 
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Ärzte ohne Grenzen: Tote im 
Mittelmeer Resultat europä-
ischer Migrationspolitik
(MSF) Laut dem Missing Migrants 

Project von IOM sind 2020 insge-

samt 1.156 Menschen im Mittel-

meer ertrunken. In den letzten Wo-

chen des Jahres kam es zu beson-

ders vielen Todesopfern. Sechs 

NGO-Seenotrettungsschiffe werden 

von europäischen Autoritäten in 

Häfen blockiert. Die Open Arms 

war lange Zeit das einzige aktive 

NGO-Rettungsschiff auf dem Mit-

telmeer. Hassiba Hadj Sahraoui von 

Ärzte ohne Grenzen sieht die Ver-

antwortung für die Tode im Mittel-

meer bei den EU-Mitgliedsstaaten. 

Sie sind ein „konkretes und unver-

meidliches Ergebnis deren mörde-

rischer Politik der Nicht-Hilfe und 

dem aktiven Blockieren von NGO-

Rettungsschiffen“. Er erklärt es als 

zynisch, wenn die EU-Kommission 

ihr Beileid und ihre Bestürzung in 

Bezug auf diese Verluste im Mittel-

meer ausdrückt und ruft dazu auf, 

mit dieser Heuchelei aufzuhören 

und Verantwortung zu überneh-

men: „Schiffbrüche wie diese sind 

direktes Ergebnis ihrer Migrations-

politik.“ Anstatt ihre internationa-

len Verpflichtungen zu erfüllen, 

Menschen in Seenot zu helfen, ha-

ben die EU-Staaten Such- und Ret-

tungskapazitäten abgebaut. Die EU 

spielt ein Doppelspiel indem sie 

NGOs für ihre lebensrettenden Ak-

tivitäten loben und gleichzeitig de-

ren Kriminalisierung vorantreiben. 

Hinzu kommen die unmensch-

lichen Bedingungen für Geflüchtete 

in Libyen, die unter anderem dazu 

führen, dass immer mehr Menschen 

die gefährliche Fluchtroute über das 

Mittelmeer wagen. Während 

Frontex vermeidet bei Schiffbrü-

chen NGO-Schiffe zu alarmieren und 

stattdessen die libysche Küstenwa-

che ruft, um die Geflüchteten zu-

rück nach Libyen zu bringen. 

Alarm Phone: Malta  
ignoriert Hilferufe
(Times of Malta) Die NGO Alarm 

Phone informiert die zuständigen 

nationalen Autoritäten, wenn ein 

Hilferuf über das SOS-Telefon bei 

der NGO eingeht. Alarm Phone be-

schuldigt Malta, systematisch Hilfe-

rufe aus dem Mittelmeer zu igno-

rieren. Die Pflicht, Schiffbrüchige 

zu retten, werde sogar für Boote, 

die sich in der maltesischen Such- 

und Rettungszone befinden, igno-

riert. Damit haben die maltesischen 

Behörden direkte Verantwortung 

für den Verlust von Leben im Mit-

telmeer, erklärt die NGO. Premier-

minister Abela betonte indessen, 

dass Malta nicht von seiner harten 

Migrationspolitik ablassen werde, 

bevor die EU sich nicht auf einen 

Migrationspakt einigen könne.

Griechenland: 32.000 ver-
schwundene Migrant*innen
(Ekathimerini) Der griechische Mi-

grationsminister Notis Mitarakis er-

klärte Mitte November, dass der 

Aufenthaltsort von 32.574 

Migrant*innen, deren Asylantrag 

abgelehnt wurde, unbekannt ist. 

Notis Mitarakis führt an, dass die 

Türkei seit 10. März 2020 keine 

Rückkehrer*innen mehr aufnimmt, 

wie es im EU-Türkei-Deal vorgese-

hen wäre. Als Grund werde Corona 

genannt. 

Großbritannien: Asylsuchende 
wegen Schlepperei verurteilt
(Independent) In Großbritannien 

wurden Migrant*innen verurteilt 

(für einen Zeitraum von 16 Mona-

ten bis zweieinhalb Jahren), weil sie 

Beiboote über den Ärmelkanal 

steuerten. Ein offizieller Bericht er-

klärt, dass sie nicht Teil von organi-

sierten kriminellen Gruppen sind. 

Es wird argumentiert, dass die An-

klage der Unterstützung zu ille-

galer Migration auch für diese Asyl-

suchenden gelte, da sie die Fahrt 

ermöglichten. Bisher wurden nur 
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Menschenschmuggler verurteilt, 

die für Profit Migrant*innen nach 

Großbritannien bringen. Men-

schenrechtsorganisationen appel-

lieren, dass es nicht im öffentlichen 

Interesse sein kann, dass Men-

schen, die nach Großbritannien ka-

men, um in Sicherheit zu sein, für 

den Versuch, sicher und lebendig 

anzukommen sowie das Leben der 

Mitreisenden zu schützen, verhaf-

tet werden.

UK: Wohlergehen von 
Kinderflüchtlingen zweitrangig
(The Guardian) Interne Dokumente 

aus dem britischen Innenministeri-

um zeigen, dass das Wohlergehen 

von Kindern und Familien, die über 

den Ärmelkanal nach Großbritan-

nien geflüchtet sind, der strafrecht-

lichen Verfolgung „illegaler“ Migra-

tion geopfert werden soll. 

Beamt*innen quittierten den 

Dienst, weil sie die Sicherheit und 

das Wohlergehen von Kindern und 

Familien nicht den Interessen der 

Einwanderungskontrolle opfern 

wollten. Andere Beamt*innen of-

fenbarten eine Reihe von illegalen 

Push-Backs, unter anderem von ei-

ner iranischen Teenagerin und ih-

rem jüngeren Bruder, die von den 

Beamt*innen des Home Office zwei 

Mal zurückgewiesen werden 

sollten, bevor die Rettungskräfte 

durchsetzen konnten, dass sie an 

Land gehen durften.

Verstärkte Grenzkontrollen  
am Ärmelkanal
(The Guardian) Der französische 

und die britische Innenminister*in 

haben eine neue Vereinbarung ge-

troffen, um Migrant*innen davon 

abzuhalten, den Ärmelkanal zu 

überqueren. Verstärkte Polizeikon-

trollen an den Küsten und der Aus-

bau von Überwachungstechnologie 

sind in Planung. NGOs kritisieren 

dieses Abkommen heftig. Die zu-

nehmende Militarisierung der Mi-

grationsrouten zwingt Flüchtende 

dazu, gefährlichere Routen zu neh-

men, solange keine legale Möglich-

keit der Einreise geschaffen wird. 

Seenotretter*innen von 
Griechenland verklagt
(Spiegel) Gegen 33 NGOs, die in der 

Ägäis Geflüchtete unterstützen, 

wurden im Dezember Ermittlungs-

verfahren eröffnet. Griechenland 

wirft ihnen Menschenschmuggel, 

die Bildung einer kriminellen Verei-

nigung und Spionage mit dem Ziel, 

griechische Staatsgeheimnisse zu 

stehlen, vor. Die Beschuldigten ge-

hen davon aus, dass man sie „ru-

higstellen“ will, um so von eigenen 

Verbrechen abzulenken. Es droht 

ihnen eine mehrjährige Haftstrafe.

Mehr spanische Polizei  
in Senegal 
(Reuters) Spanien will die Polizei-

präsenz im Senegal ausbauen, um 

„kriminelle Netzwerke hinter ille-

galer Migration“ zu bekämpfen. 

Von der afrikanischen Westküste 

erreichen viele Migrant*innen die 

zu Spanien gehörenden Kana-

rischen Inseln. 

Spaniens Migrationspolitik  
und die Kanarischen Inseln
(Frankfurter Rundschau) Die Ver-

antwortlichen auf den Kanarischen 

Inseln fühlen sich alleingelassen. 

Bereits in den ersten beiden No-

vemberwochen kamen mehr Ge-

flüchtete auf den Kanarischen In-

seln an als im gesamten Jahr 2019. 

Sie fordern, dass die Migrant*innen 

weiter aufs spanische Festland ge-

bracht werden. Laut der Frankfurter 

Rundschau geht es hierbei jedoch 

nicht tatsächlich um fehlenden Platz 

auf den Inseln, sondern um das 

Image der Inseln als Urlauberpara-

dies. Während einige spanische Re-

gionalregierungen dazu bereit wä-

ren, Geflüchtete aufzunehmen, wei-

gert sich die spanische Regierung. 

Sie sieht die Kanarischen Inseln als 

eine Art „Migrationsstöpsel“. Die 

spanische Regierung nennt dies „ei-

ne gemeinsame EU-Politik“, denn 

von den Inseln aus können sich die 

Migrant*innen nicht über das euro-

päische Festland verteilen. 

2020: weniger Resettlement
(UNHCR) UNHCR beklagt, dass 2020 

historisch wenige Resettlements, 

also Umsiedlung von Schutzbedürf-

tigen aus einem Erstfluchtland in 

einen sicheren Drittstaat, stattge-

funden haben. Dies ist eine Gefahr 

für die Sicherheit von Flüchtlingen 

und widerspricht dem Ziel, Leben 

zu schützen. Als Grund für die ge-

ringen Umsiedelungen gilt die Co-

rona-Pandemie. 

Bangladesch: Flüchtlingscamps 
für Rohingya auf unwirtlicher 
Insel
(Die Zeit; Spiegel) Bangladesch be-

gann mit der Umsiedlung von 

100.000 Rohingya auf eine Insel zur 

Entlastung der überfüllten Flücht-
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lingslager auf dem Festland. Die In-

sel ist allerdings erst Ende der 

1990er Jahre entstanden und war 

bisher unbewohnt, da es auf der In-

sel häufig zu Überschwemmungen 

und Zyklonen kommt. Die Insel ist 

drei Bootsstunden vom Festland 

entfernt, daher haben die Flücht-

linge vor Ort weder Zugang zu Bil-

dung noch zu nachhaltigen Lebens-

grundlagen und medizinischer Not-

versorgung. Der Großteil der Ge-

flüchteten war 2017 aufgrund eines 

nach wie vor andauernden Geno-

zids aus Myanmar geflohen. 

Unterstützung für Geflüchtete 
im Sudan 
(alJazeera) Vor dem Anfang Novem-

ber in Äthiopien ausgebrochenen 

bewaffneten Konflikt sind 43.000 

Menschen in eine der ärmsten Re-

gionen des Sudans geflohen. Der 

UN-Kommissar für Menschenrechte 

Filippo Grandi rief die internationa-

le Gemeinschaft um Unterstützung 

für den Sudan auf, um den Flücht-

lingen Unterkunft, Wasser und Ge-

sundheitsversorgung zur Verfü-

gung stellen zu können.

Lage der syrischen 
Binnenflüchtlinge
(alJazeera) Ein Drittel aller syrischer 

Binnenvertriebenen hat keine aus-

reichende Unterkunft und keinen 

Zugang zu genügend Heizmaterial, 

Decken und Kleidung gegen das 

kalte Wetter. Die UN sieht drin-

genden Bedarf für drei Millionen 

syrische Flüchtlinge. Die Zahl der 

syrischen Kinder, die an Hunger lei-

den, ist laut Schätzungen auf 4,6 

Millionen angestiegen. Als Ursache 

wird eine Kombination aus dem 

seit fast zehn Jahren andauernden 

Konflikt, einem schwachen Ge-

sundheitssystem, dem Ausbruch 

von Covid-19 sowie der schlechten 

wirtschaftlichen Lage gesehen. 

Menschenrechtsverletzungen  
in Tansania
(Human Rights Watch) In Tansania 

verschwinden immer wieder 

Flüchtlinge. Von mindestens elf Ge-

flüchteten aus Burundi ist bekannt, 

dass ihr Verschwinden mit staatli-

chen Autoritäten von Tansania zu 

tun hatte. Sie erzählen, dass sie oh-

ne Zugang zu Kommunikationsmit-

teln in Polizeistationen festgehalten 

wurden, ohne dass ihre Familien 

ihren Standort wussten. Auch gibt 

es Berichte von Gewalt und Folter. 

Außerdem kommt es zu illegalen 

Rückführungen von Tansania nach 

Burundi, wo es zu ernsthaften 

Menschenrechtsverletzungen ge-

gen zurückgekommene Geflüchte-

te kommt, da sie als Unterstütze- 

r*innen der Opposition eingeordnet 

werden. In den letzten Jahrzehnten 

kamen hunderttausende Flücht-

linge von Burundi nach Tansania. 

Irland: Kein Bankkonto  
für Asylsuchende
(euronews.com) Einige der größten 

Banken Irlands schließen Asylsu-

chende davon aus, ein Bankkonto 

zu eröffnen. Dadurch werden sie 

auch vom legalen Arbeitsmarkt 

ausgeschlossen, denn für eine An-

stellung ist auch ein Bankkonto 

notwendig. Berichten zufolge vari-

iert das Ausmaß dieser Exklusion 

teilweise sogar zwischen Bankfilia-

len derselben Bank. Grund für die 

Ablehnung ist meist, dass viele 

Asylsuchende keine Reisepässe 

vorweisen können, entweder weil 

sie keinen haben oder weil diese 

von der irischen Regierung einbe-

halten werden, solange der Status 

der Asylsuchenden ungeklärt ist. 

Besonders im Kontext von Covid-19 

wird ein Bankkonto immer wich-

tiger, da es oft nur möglich ist, on-

line oder bargeldlos einzukaufen. 

Nach EU-Recht sollten alle Mit-

gliedsstaaten auch Menschen ohne 

fixen Wohnort und Asylsuchenden 

die Möglichkeit bieten, ein Bank-

konto zu eröffnen. 
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Albtraum Flucht
Der Autor bearbeitet seine eigene 

Flucht aus Eritrea nach Europa. Das 

Lesegefühl ändert sich im Laufe des 

Buches; während es am Anfang 

weniger spannend verläuft, wird es 

zusehends mitreißender – und tra-

gisch. 

Anfangs ist die Sprache so ein-

fach und leicht verständlich, dass 

ich dachte, es wäre eigentlich eine 

Empfehlung als Buch zum Deutsch-

lernen. Allerdings sind die Begeben-

heiten, die der Autor im weiteren 

Verlauf schildert, so heftig, die 

Menschenrechtsverletzungen so 

unglaublich, dass die Lektüre nie-

mandem mit eigener Fluchterfah-

rung unvorbereitet empfohlen wer-

den kann.

Der erste Teil erzählt vom Le-

ben in Eritrea, in einem Dorf ohne 

Strom und Schule, von den Geldsor-

gen der Familie und der Gefahr der 

Zwangsrekrutierung bis hin zur Ent-

scheidung zur Flucht.

Ab da wird das Buch packend, 

die Lektüre teils schwer zu ertra-

gen: Der 14-Jährige  durchlebt 

Grauenvolles. In den Ländern,  

die er durchquert, kommt es zu  

unzähligen Gewalttätigkeiten,  

Vergewaltigungen und Verskla-

vungen. 

Der Junge muss sich in die 

Hände von Schleppern begeben, 

die den Tod ihrer „Ware“ völlig un-

berührt in Kauf nehmen. Folte-

rungen, Hunger und Durst sind an 

der Tagesordnung. Immer wieder 

wird der junge Mann verschleppt, 

verkauft und erpresst.

Die schrecklichste Hölle findet 

er in Libyen vor – die Folterungen, 

Qualen, Erpressungen spitzen sich 

zu und er fällt in die Hände von 

Dschihadisten. Nur mit viel Glück 

kann er sich befreien. Dazu erlebt 

er noch den enormen Rassismus 

der libyschen Bevölkerung gegen-

über Schwarzen.

Letztendlich schafft er es doch 

nach Europa – mit einem Boot nach 

Italien und dann weiter über Öster-

reich nach Deutschland. Auch hier 

begegnet er Rassismus und Feind-

seligkeit, und den Unwägbarkeiten 

des Asylverfahrens. 

LW

Filimon Mebrhatom: Ich will doch 

nur frei sein. Wie ich nach Unter-

drückung, Gefangenschaft und 

Flucht weiter für eine Zukunft 

kämpfe. München 2020, Verlag 

Komplett-Media, 253 Seiten, €18,–

Aus Österreich vertrieben
Ernst Schmiederer arbeitet seit vie-

len Jahren mit Jugendlichen in 

Schreibwerkstätten und veröffent-

licht die Ergebnisse regelmäßig. 

Bei einer dieser Aktivitäten lernte 

er Nawid kennen, einen jungen af-

ghanischen Mann. Eine Freund-

schaft entwickelte sich, Nawid 

Bücher
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machte immer wieder bei gemein-

samen Lesungen und Präsentati-

onen mit, und „uns kein einziges 

Mal im Stich gelassen hat“, wie 

viele Fotos in dem Buch zeigen.

Nach einem rechtskräftig ne-

gativen Asylverfahren wurde Na-

wid in Schubhaft genommen – wi-

derrechtlich, weshalb er auch wie-

der entlassen werden musste. Die 

Freiheit nutzte er – wie so viele  

in den letzten Jahren – um nach 

Frankreich weiterzuziehen. 

Schmiederer und viele Freund*in- 

nen, die Nawid in Wien gefunden 

hatte, sind entsetzt, beschämt und 

wütend. Aus diesen Emotionen he-

raus ist das vorliegende Buch ent-

standen.

Schmiederer lässt im Großteil 

des Buches Nawid selbst zu Wort 

kommen. In vier Abschnitten er-

zählt er seine Geschichte, begin-

nend mit der bislang letzten Stati-

on des „Umherirrenden“ in Paris, 

über die Schubhaft und die „gute 

Zeit“ in Österreich, bis zu seiner 

Flucht aus Kunduz nach Wien. Da-

zwischen jeweils kurze Texte von 

Menschen, die Nawid begegnet 

sind, die Freund*innen geworden 

sind und jetzt von ihm erzählen. 

Sehr unmittelbar wird der*die 

Leser*in mit dem brutalen Aus-

schluss von Schutzsuchenden kon-

frontiert, damit, wie Menschen un-

ter die Räder kommen, wie keine 

Rücksicht auf Bindungen genom-

men wird, wie aus jungen hoff-

nungsfrohen Menschen verzweifelt 

Umherirrende werden. 

Schmiederer hat das alles auf-

geschrieben und dokumentiert, da-

mit niemand sagen kann, er*sie 

hätte nichts gewusst von diesem 

epochalen Unrecht.

HL

Ernst Schmiederer (Hg.): Nawid ist 

weg. Ein Buch für einen umherir-

renden Freund. Wien 2019, edition 

import/export, blinklicht medien 

rat & tat gmbh, 140 Seiten, € 15,–

Ein Ort maximaler Sichtbarkeit
Der „Dschungel von Calais“, so wur-

den jene wilden Camps genannt, die 

im Weichbild der französischen Ha-

fenstadt seit 2003 immer wieder 

von Geflüchteten errichtet und von 

den Behörden geräumt wurden. Die 

hier vorübergehend lebenden Men-

schen waren auf dem langen Weg 

von ihren von Kriegen und Krisen 

zerrütteten Herkunftsländern nach 

Großbritannien hier gestrandet. Der 

Kanal zwischen Frankreich und dem 

UK ist nicht nur eine natürliche Bar-

riere, sondern eine seit den 1990er 

Jahren kontinuierlich ausgebaute 

und militärisch gesicherte Grenze. 

Dort, wo Fähren im dichtem Takt 

nach Dover ablegen und seit 1994 

der Kanaltunnel die britischen Inseln 

mit Kontinentaleuropa verbindet, 

konzentrieren sich auch die Kontrol-

len, die Flüchtlinge vom „Eindrin-

gen“ in das seiner Splendid Isolation 

beraubte Inselreich abhalten sollen. 

Der „Dschungel“ von Calais war, wie 

schon das vom Roten Kreuz bis En-

de 2002 betriebene Flüchtlingszen-

trum im benachbarten Sangatte, ein 

Kristallisationspunkt, an dem Ent-

wicklungen im EUropäischen Grenz-

regime ebenso sichtbar wurden wie 

Fluchtbewegungen aus den ver-

schiedenen Krisenregionen Afrikas 

und Asiens.

Die 2018 auf Französisch er-

schienene Studie des Anthropolo-

gen Michel Agier und eines zehn-

köpfigen Teams von Forscher*innen 

und Aktivist*innen wurde nun mit 

einem Vorwort von Thomas Müller 

auf Deutsch veröffentlicht. Sie gibt 

einen tiefen Einblick in die Struk-

turen und Besonderheiten dieses 

Flüchtlingslagers, insbesondere in 

der Zeit von 2014 bis zur Schleifung 

des „Dschungels“ 2017. Im Auto- 

r*innen-Team finden sich Archi- 

tekt*innen, Soziolog*innen und 

Anthropolog*innen neben Sozial- 

arbeiter*innen und Aktivist*innen. 

Diese Vielfalt ermöglicht eine multi-

perspektivische Sicht auf die kom-

plexe räumliche und soziale Situati-

on, auf eine prekäre Ansiedlung 

Marginalisierter, die bis zu 10.000 

Bewohner*innen zählte. Die fünf 

Abschnitte des Buches haben je-

weils einen spezifischen Fokus. Nach 

einer chronologischen Übersicht, die 

vor allem die politischen Rahmenbe-
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dingungen mitliefert, folgt eine 

ararchitektonische bzw. urbanis-

tische Untersuchung der Entwick-

lung der Ansiedlung, inklusive de-

taillierter Pläne und Skizzen. Es fol-

gen dichte ethnographische Be-

schreibungen der sozialen Bezie-

hungen im Lager und der 2015/16 

aus ganz Europa angereisten solida-

rischen Unterstützer*innen und 

Aktivist*innen. Den Abschluss bildet, 

nach einem Kapitel über die Zerstö-

rung des „Dschungels“ und die Zer-

streuung der Geflüchteten, ein Fazit, 

das die theoretische Einordnung der 

empirischen Studie ermöglichen 

soll. 

Ein faszinierendes Buch, ein 

Stück Geschichte der permanenten 

Kämpfe um Bewegungsfreiheit und 

Menschenwürde und ein herausra-

gendes Beispiel engagierter Wissen-

schaft, die einen klaren Standpunkt 

einnimmt, ohne sich in Propaganda 

oder gelehrtes Geschwurbel zu ver-

lieren.

HL

Michel Agier et al.: Der „Dschungel 

von Calais“. Über das Leben in 

einem Flüchtlingslager. Bielefeld 

2020, transcript Verlag, 199 Seiten, 

€29,-, E-Book € 25,99

 
 

Afghanisches Österreich
Afghanische Flüchtlinge sind in den 

letzten Jahren in Österreich zum 

Gegenstand rassistischer Konstruk-

tionen geworden. Das hat auch da-

mit zu tun, dass diese Gruppe seit 

2012 sehr stark angewachsen ist 

und als demographische Besonder-

heit einen hohen Anteil an jungen 

Männern aufweist. Diese und ande-

re demographische Daten sowie ei-

ne Einführung in die Geschichte Af-

ghanistans und die Entwicklung der 

afghanischen Diaspora in Europa 

und speziell Österreich machen das 

erste Drittel der Studie „Afghan/

inn/en in Österreich – Perspektiven 

von Integration, Inklusion und Zu-

sammenleben“ aus. Danach folgen 

die eigentlichen Ergebnisse der qua-

litativen Studie, die auf Grundlage 

von Interviews mit 65 Afghan*innen 

und 13 Expert*innen entstanden ist. 

Neben den Basisindikatoren für so-

ziale „Integration“ – Arbeit, Woh-

nen, Bildung und soziale Netzwerke 

– standen vor allem Fragen zu Wert-

vorstellungen, Haltungen, Religion 

und Demokratie im Mittelpunkt der 

Interviews. Einer vorangestellten 

Einführung zum Forschungsstand 

des jeweiligen Themas folgen Zu-

sammenstellungen ausführlicher Zi-

tate aus den Interviews. Dies ergibt 

ein plastisches Bild von der Selbst-

wahrnehmung einzelner Mitglieder 

der unterschiedlichen afghanischen 

Communitys und der Fremdwahr-

nehmung der Expert*innen. Bedingt 

durch die Art des Zustandekom-

mens des Samples der aus Afgha-

nistan stammenden Menschen, 

nämlich über Mundpropaganda, 

könnten marginalisierte Gruppen, 

die wenig Zugang zur österreichi-

schen Gesellschaft gefunden haben, 

unterrepräsentiert sein. Das soll 

aber nicht den Beitrag schmälern, 

den diese Publikation zum Ver-

ständnis der afghanischstämmigen 

Bevölkerung in Österreich leistet. 

Eine ansprechendere Form und ein 

besserer Vertrieb wären allerdings 

sehr wünschenswert.

HL

Josef Kohlbacher, Marie Lehner und 

Gabriele Rasuly-Paleczek: Afghan/

inn/en in Österreich – Perspektiven 

von Integration, Inklusion und Zu-

sammenleben. Wien 2020, Verlag 

der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften, 235 Seiten, € 20,-
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